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Bestandsdokumentation (IPW ; 2015-10-01)

Sofern die 0.g. Anlage nicht beigefligt ist, kann diese beim Fachdienst Planen und Bauen der
Samtgemeinde Firstenau, Schlossplatz 1, 49584 Firstenau (Telefon: 05901/9320-0, Tele-
fax: 05901/9320-12, E-Mail: info@fuerstenau.de) eingesehen bzw. angefordert werden.
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0 Kurzzusammenfassung / Abstract

Die Stadt Furstenau ist gepragt durch einen gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern und
die Lage innerhalb einer naturraumlich sehr reizvollen Umgebung. Der historische Stadt-
grundriss aus dem 14. Jahrhundert ist auch heute noch sehr gut im Stadtbild ablesbar und
erlebbar. Das Osnabriicker Land (Naturpark ,Terra Vita“) gehort insgesamt mit seinen unter-
schiedlichen und abwechslungsreichen Landschaftsformen zum Européaischen Geopark-
Netzwerk.

Die Stadt Furstenau ist als relativ kleiner Wirtschaftsstandort mit einem Schwerpunkt des
produzierenden Gewerbes zu charakterisieren. Die Anzahl der Arbeitsplatze in Firstenau
war in den vergangenen Jahren leicht steigend.

Noch starker als im restlichen Landkreis Osnabriick wird fur die Stadt Firstenau eine relativ
stark abnehmende Einwohnerzahl bis zum Jahr 2020 prognostiziert (ca. - 5%).

Wesentliche Ubergeordnete Planungsziele fir die Stadt Flrstenau sind nach verschiedenen
Planen und Programmen die Festigung der Versorgungsfunktionen eines Grundzentrums
sowie der Ausbau und die Férderung der Erholung (Fremdenverkehr / Tourismus).

Vor diesem Hintergrund bemiiht sich die Stadt Furstenau um eine stadtebauliche Aufwertung
und Attraktivitdtsverbesserung der historischen Altstadt (Stadtzentrum). Leerstdénde sowie
Mindernutzungen stellen in der Altstadt bereits seit Jahren ein offensichtliches stadtebauli-
ches Problem dar. Derzeit stehen Gber 20 Ladenlokale innerhalb der Altstadt leer.

Ziel der Planung ist es, unter Berlcksichtigung des Integrierten stadtebaulichen Entwick-
lungskonzepts die Altstadt so zu entwickeln, dass hieraus fiir die gesamte Stadt Fiirstenau
entscheidende Entwicklungsimpulse initiiert werden. Planerischer Ansatzpunkt, der auch die
LAlleinstellungsmerkmale® von Furstenau in der Konkurrenz der Stadte und Gemeinden in
der Region besonders betont, ist das stadtebauliche Leitbild

JFurstenau - mittelalterliche Stadt im 21. Jahrhundert".

Die erforderlichen planerischen und organisatorischen Maf3nahmen, wie z.B. Stadtmarketing,
der Erwerb von ,Schlisselgrundstiicken®, die Modernisierung der Ausstattung, Mdblierung
und Beleuchtung im 6ffentlichen StralRenraum etc., Uibersteigen die finanziellen Mdglichkei-
ten der Stadt Furstenau bei weitem. Daher stellt die Stadt erneut einen Antrag auf Aufnahme
in das Stadtebauforderprogramm ,Aktive Stadt- und Ortsteilzentren®. Ein erster Antrag ist be-
reits im Jahr 2008 gestellt worden; in den weiteren Jahren wurden Folgeantrage gestellt. Bis-
lang wurden die Antrage auf Aufnahme in das Stadtebauférderprogramm nicht positiv be-
schieden.

Als Kofinanzierung sollen auch andere Mittel innerhalb der Gesamtmaflnahme fir die
~Leuchtturmprojekte® im Bereich der historischen Altstadt eingesetzt werden. Mit der Reali-
sierung dieser MaRnahmen soll kurzfristig begonnen werden, damit sie eine ,Initialzindung*
fur weitere private Investitionen im Gebiet auslésen.
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Insbesondere die zu erwartenden positiven Auswirkungen auf die Umséatze und die Arbeits-
platzsituation im zentralen Einkaufsbereich der Innenstadt durch zusatzliche Bewohner und
Besucher der Stadt sollen zu einer nachhaltigen Entwicklung von Furstenau beitragen.

Da nach den Durchfiihrungsbestimmungen fiir das Programm ,Aktive Stadt- und Ortsteilzen-
tren“ ein Sanierungsgebiet formlich festgelegt werden muss, ist die Ausarbeitung von Vorbe-
reitenden Untersuchungen geman § 141 BauGB erforderlich.

LY
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1 Vorbemerkungen / Rechtliche Grundlagen
1.1 Anlass und Ziel der Vorbereitenden Untersuchungen

Die Stadt Firstenau befindet sich nach wie vor in einem tiefgreifenden Strukturwandel mit
erheblichen Auswirkungen auf die Stadtentwicklung. Dieser Wandel wurde insbesondere
ausgeldst

1. durch die demographische Entwicklung, die zu einer sinkenden Einwohnerzahl sowie
zu mehr Alteren / weniger Jingeren fiihrt,

2. durch den Abzug der Bundeswehr bzw. die Aufgabe der ,Pommern-Kaserne“ sowie

3. durch die zunehmende Ansiedlung zentrenrelevanter Einzelhandels- und Dienstleis-
tungsnutzungen an der Peripherie bzw. am Innenstadtrand in den vergangenen Jahren.

Die Auswirkungen der Veranderungen treten im Stadtzentrum von Firstenau durch eine
Vielzahl von leerstehenden Geschéaftsraumen und Wohnungen, mindergenutzten Flachen
sowie Brachflachen in Erscheinung. Diese stadtebaulichen Funktionsverluste flihren bereits
seit einiger Zeit zu einer splrbaren Schwachung des zentralen Versorgungsbereiches von
Farstenau.

Die Stadt Furstenau ist aufgrund der Haushaltssituation allein nicht in der Lage, die erforder-
lichen MalRnahmen zur Behebung dieser stadtebaulichen Defizite und zu einer nachhaltigen
Attraktivitatssteigerung der Innenstadt in Angriff zu nehmen. Daher sollen Stadtebauforde-
rungsmittel beantragt werden. Das seit 2008 aufgelegte Programm ,Aktive Stadt- und Orts-
teilzentren® zur Forderung der zentralen Versorgungsbereiche entspricht in besonderem Ma-
3e den Problemen in der Furstenauer Innenstadt.

Die Voraussetzungen fur die Programmaufnahme werden durch das Integrierte stadtebauli-
che Entwicklungskonzept und die vorliegenden Vorbereitenden Untersuchungen im Einzel-
nen belegt. Die Vorbereitenden Untersuchungen bauen auf den vorliegenden Planungen und
Programmen fir die Stadt Furstenau im Allgemeinen und die Innenstadt im Besonderen auf.
Insbesondere wird aufgezeigt, wie sich die Planungsabsichten fir die Innenstadt in die inne-
rortlichen aber auch die regionalen und Uberregionalen Zusammenhénge und Verflechtun-
gen einfugen und die Entwicklungsziele auf diesen Planungsebenen erganzen und unter-
stltzen.

Die Stadt Furstenau hat das Buro IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG aus Wal-
lenhorst mit der Erstellung der Vorbereitenden Untersuchungen beauftragt.

1.2 Stadtebaufoérderungsprogramm ,,Aktive Stadt- und Ortsteilzentren*

Mit dem ,Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben fiir die Innenentwicklung der Stad-
te” (Novelle des Baugesetzbuchs von 2007) ist in 8 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB die Bedeutung der
,=Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche“ bei der Bauleitplanung beson-
ders hervorgehoben worden.

LY
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Vor diesem rechtlichen Hintergrund wird seit dem Jahr 2008 das Fdrderungsprogramm fir
die Innenentwicklung ,Aktive Stadt- und Ortsteilzentren® gemeinsam durch Bund und Lander
aufgelegt. Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der forderfahigen Kosten von Mal3-
nahmen der Innenentwicklung anteilig mit einem Drittel, analog dem Grundprogramm der
Stadtebauférderung. Die Bundesmittel sind durch Landes- und kommunale Mittel — mit je-
weils einem weiteren Drittel - zu komplementieren.

Gemal Art. 7 Abs. 1 der ,Verwaltungsvereinbarung (lber die Gewéhrung von Finanzhilfen
des Bundes an die Lander nach Artikel 104b des Grundgesetzes zur Forderung stadtebauli-
cher MaRnahmen" (VV Stadtebauférderung 2014) sind die ,Finanzhilfen des Bundes zur
Férderung von ,Aktiven Stadt- und Ortsteilzentren’ [...] fiir die Stdrkung von zentralen Ver-
sorgungsbereichen bestimmt, die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen Leer-
stand, bedroht oder betroffen sind. Sie werden eingesetzt zur Vorbereitung und Durchfih-
rung von Gesamtmalnahmen zur Erhaltung und Entwicklung dieser Bereiche als Standorte
fiir Wirtschaft und Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben”,

Samtliche Mal3nahmen, die in Art. 7 Abs. 3 der VV Stadtebauférderung 2014 als forderféahig
genannt sind, sind auch in Firstenau notwendig und daher im Konzept vorgesehen bzw. be-
reits durchgefihrt:

- Vorbereitung der Gesamtmalinahme wie Erarbeitung (Fortschreibung) der integrier-
ten stadtebaulichen Entwicklungskonzepte,

- Aufwertung des offentlichen Raumes (StralRen, Wege, Platze),

- Instandsetzung und Modernisierung von das Stadtbild pragenden Gebauden (ein-
schlie3lich der energetischen Erneuerung),

- Bau- und Ordnungsmafnahmen fur die Wiedernutzung von Grundstliicken mit leer-
stehenden, fehl- oder mindergenutzten Gebauden und von Brachflachen einschlie3-
lich stadtebaulich vertretbarer Zwischennutzung,

- Citymanagement und die Beteiligung von Nutzungsberechtigten und von deren Be-
auftragten im Sinne von § 138 BauGB sowie von Immobilien- und Standortgemein-
schaften,

- Leistungen Beauftragter

1.3 Vorbereitende Untersuchungen

In Niedersachsen werden im Rahmen des Programms ,Aktive Stadt- und Ortsteilzentren®
verschiedene ,Vorhaben auf der Grundlage eines stddtebaulichen Entwicklungskonzepts als
Bestandteil einer Gesamtmalinahme, die als stadtebauliche Sanierungsmaflinahme (88 136
bis 164 BauGB) durchgefiihrt wird“ (vgl. website MS Niedersachen)! geférdert.

Aus der Vorgabe zur Durchflihrung einer stadtebaulichen Sanierungsmafinahme ergibt sich
die Notwendigkeit, gemalR § 140 Abs.1 die Vorbereitenden Untersuchungen i.V.m. § 141
BauGB durchzufihren.

1http://www.ms.niedersachsen.de/themen/bauen_wohnen/staedtebaufoerderung/aktive_stadt_u nd_ortsteilzentren
/13857.html

LY
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Der Rat der Stadt Firstenau hat die Vorbereitenden Untersuchungen mit Beschluss vom
.................... gemal § 141 Abs. 3 BauGB eingeleitet und diesen am .................... Orts-
ublich bekannt gemacht. Dabei ist auf die Auskunftspflicht nach § 138 hingewiesen worden.

Die Vorbereitenden Untersuchungen im Rahmen der Sanierung des Ortskerns von Firste-
nau erfolgen auf der Grundlage von § 141 BauGB. Laut Verwaltungsvorschriften zum BauGB
(VV-BauGB) stellen die Vorbereitenden Untersuchungen eine ,zwingende verfahrensrechtli-
che Voraussetzung fur den Erlass der Sanierungssatzung® (VV-BauGB Nr. 210.1.1) dar. Von
Vorbereitenden Untersuchungen kann zwar gemaf § 141 Abs. 2 BauGB abgesehen werden,
wenn bereits hinreichende Beurteilungsunterlagen vorliegen. Diese Regelung ,bezieht sich
jedoch nur auf einzelne Untersuchungen im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen,
nicht aber auf die Einleitung der Vorbereitenden Untersuchungen als Verfahrensabschnitt
insgesamt* (VV-BauGB Nr. 210.1.2).

Die Vorbereitenden Untersuchungen werden gemaf3 § 141 Abs. 1 durchgeflihrt, um Beurtei-
lungsgrundlagen ,iber die Notwendigkeit der Sanierung, die sozialen, strukturellen und stad-
tebaulichen Verhéltnisse und Zusammenhange sowie die anzustrebenden allgemeinen Ziele
und die Durchfiihrbarkeit der Sanierung im Allgemeinen® zu gewinnen. In diesem Sinne ist
auch zu berticksichtigen, wie sich diese Verhdltnisse entwickeln wirden, falls die Sanierung
nicht durchgefihrt werden wirde.

Insgesamt gilt es, in den Vorbereitenden Untersuchungen festzustellen, ob ,die Vorausset-
zung fir die Durchflihrung einer stadtebaulichen SanierungsmalBnahme als Gesamtmalf3-
nahme im betreffenden Gebiet” (VV-BauGB Nr. 210.2.1) vorliegen. Ferner sind ,die pla-
nungsrechtlichen Verhéltnisse zu berticksichtigen® (VV-BauGB Nr. 210.2.2), ,die anzustre-
benden allgemeinen Ziele der Sanierung festzulegen® (VV-BauGB Nr. 210.2.3), die ,Durch-
fiihrbarkeit im allgemeinen® zu begriinden (VV-BauGB Nr. 210.2.4) sowie ,die nachteiligen
Auswirkungen der beabsichtigten Sanierung auf die hiervon unmittelbar Betroffenen® (VV-
BauGB Nr. 210.2.5) zu ermitteln.

1.4 Lage und Struktur der Stadt Furstenau

Die Stadt Furstenau ist Hauptort und Verwaltungssitz der gleichnamigen Samtgemeinde.
Furstenau liegt im Nordwesten des Landkreises Emsland. Im Westen grenzt der Landkreis
Emsland an, im Suden befindet sich die Grenze zum Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Die Stadt Fiurstenau umfasst eine Flache von 78,62 km2 In der Gemeinde leben
9184 Einwohner (Stand: 31.12.2013), was einer Bevoélkerungsdichte von rund
117 Einwohnern je km? entspricht. Zur Stadt Firstenau gehéren neben dem zusammenhén-
genden, historisch gewachsenen Siedlungskorper des Hauptortes die dorflich gepragten
Ortsteile Hollenstede, Schwagstorf und Settrup. Als Hauptort ist Flrstenau - gemaf der regi-
onalplanerischen Funktion als Grundzentrum - Schwerpunktstandort der zentral6rtlichen Inf-
rastruktureinrichtungen.
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2 Das Untersuchungsgebiet (Bestandsaufnahme)
2.1 Lage, Abgrenzung und Funktion

Das Untersuchungsgebiet erfasst das historische Stadtzentrum von Firstenau mit der Alt-
stadt und der Schlossinsel sowie die ,Verbindungskorridore® zu der Einkaufszone am Innen-
stadtrand (an der B 214).

Die Bestandsaufnahme wurde mittels mehrerer Ortsbegehungen im Frihjahr und Sommer
2015 durchgefuhrt bzw. aktualisiert sowie durch Hinweise der Stadt ergéanzt. Das Stadtbild,
die FreirAume und die Verkehrssituation sowie der bauliche Zustand, das Alter, die Ge-
schossigkeit und die Nutzungen der Geb&dude wurden durch Inaugenscheinnahme erfasst
und dokumentiert (s. Anlage).

Das Untersuchungsgebiet erfasst eine Flache von ca. 14 ha. Es erfasst grof3tenteils die Fla-
chen der bisherigen Ortskernsanierung. Obgleich durch die Altstadtsanierung zwischen 1974
und 1995 das historische Erbe im &ltesten Teilbereich der Firstenauer Altstadt wiederherge-
stellt und vor einem weiteren Verfall bewahrt sowie der Durchgangsverkehr unterbunden und
stérende Betriebe ausgelagert werden konnten, missen nunmehr - aufgrund des Struktur-
wandels - ganzlich neue und andere Probleme nachhaltig gelost werden. Das Sanierungs-
gebiet soll demzufolge den gesamten zentralen Versorgungsbereich (Versorgungskern) der
Stadt Firstenau im Stadtzentrum umfassen.

In der nachfolgenden Karte erfolgt eine Gegeniberstellung des derzeitigen Untersuchungs-
gebiets sowie der Bereiche aus dem Erstantrag von 2008, die im Rahmen dieser Vorberei-
tenden Untersuchungen keine Beriicksichtigung mehr finden.

Die Abgrenzung wird gegenuber dem Erstantrag von 2008 deutlich verkleinert. Der gesamte
Bereich westlich und stdlich der historischen Altstadt wird nicht mehr bertcksichtigt. Ursach-
lich fur die Verkleinerung ist, dass die fur diese Bereiche vorgesehenen MalBhahmen bereits
ohne Fordermittel durch die Stadt Furstenau sowie durch private Akteure erfolgreich umge-
setzt worden sind.

LY
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2.2 Planerische Rahmenbedingungen (Bauleitplanung)

Flachennutzungsplan

Im wirksamen Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Firstenau sind innerhalb des Unter-
suchungsgebiets Uberwiegend gemischte Bauflachen dargestellt. Der Bereich sidlich der
~>chwedenstralle” ist als Wohnbauflache dargestellit.

Die Schlossinsel mit der Stadt- und Samtgemeindeverwaltung ist ebenso wie die weiteren
Standorte der offentlichen Verwaltung, der Kirchen und kulturellen Gebaude als Gemeinbe-
darfsflache ausgewiesen. Diese Darstellungen entsprechen den funktionalen Anforderungen
an das Gebiet als zentraler Versorgungsbereich der Stadt Firstenau.

Zusatzlich ist die historische Altstadt als Gesamtanlage (Ensemble) ausgewiesen, die dem
Denkmalschutz unterliegt; dieser Bereich erfasst nahezu das gesamte Untersuchungsgebiet
dieser Vorbereitenden Untersuchungen.

Y,
Flachennutzungsplan

Im wirksamen Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Firstenau sind innerhalb des Unter-
suchungsgebiets an der ,GroRRen Strale“ drei Altstandorte dargestellt.

Nach dem Geodatenserver des Landkreises Osnabriick (Stand: November 2015) sind hier-
mit die folgenden Altstandorte gekennzeichnet:

3
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- KRIS-Nr.: 1383; Gefahrdungspotential (Schlissel): 4000
- KRIS-Nr.: 1433; Gefahrdungspotential (Schlissel): 2000
- KRIS-Nr.: 1451; Gefahrdungspotential (Schlissel): 2000

Der Stadt Furstenau sind keine Auswirkungen dieser Altstandorte bekannt, die einer bauli-
chen Nutzung entgegenstehen.

Bebauungsplane

Das Untersuchungsgebiet ist fast vollstandig durch Bebauungsplane tberplant (siehe nach-
folgenden Ubersichtsplan):

39,
M
=\

. 7 el %WM R ot R

E:l?\ - 1 i = \
chtsverbindlichen Bebauungspléane (Stand: 04/2008)

Ubefsicht der re

4 Apfelwiese Il

6 Wegemihlenweg |
8 Brunnenstralie

9

DeichstralRe
11 A Bahnhofstral3e / Marktplatz
11 B St.-Georg-Stral3e / Brunnenstralie
11 C Buten Porten Sud / An den Schanzen
11 D Schwedenstral3e Sud
11 F Bahnhofstral3e / Kirchstral3e
11 G Burgerpark
201  Koppelstral3e Ost
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2011 KoppelstralRe Ost — Teilbereich
20 Il KoppelstralRe Ost — Teilbereich
21 KoppelstraRe West

Einige der rechtsverbindlichen Bebauungspléne (Ursprungsplane) wurden zwischenzeitlich
durch Anderungsplanungen teilweise tiberplant; hierdurch sind alle zeichnerischen und text-
lichen Festsetzungen der Ursprungsplane fur die Uberplanten Flachen unwirksam.

2.3 Baudenkmale und ortsbildpragende Geb&aude

Innerhalb des Untersuchungsgebiets befinden sich viele Baudenkmale. Im Zuge der bisheri-
gen Altstadtsanierung zwischen 1974 und 1995 wurden bereits zahlreiche Baudenkmale sa-
niert und modernisiert.

Gemal der Denkmalliste des Landkreises Osnabriick liegen die folgenden Baudenkmale
vor; einzelne Gebaude aus der Denkmalliste existieren nicht mehr bzw. wurden ersetzt:

(E = Einzelobjekt, G = Gruppen von Objekten, E/G = Objekt existiert nicht mehr bzw. wurde
ersetzt)

E  AndenSchanzen2 —  \Woehnhaus
E—AndenSchanzen4———  Wohnhaus

E An den Schanzen 6 Wohnhaus

E An den Schanzen 8 Wohnhaus

E— Bahrholstrafle 2——————— \Wohnhaus

E BahnhofstralRe 5 Wohnhaus

E BahnhofstralRe 7 ehem. Ackerblrgerhaus
G Burgstralie 9 Kleinblrgerhaus

E Burgstralle 11 Wirtshaus

E Grol3e Stralie 1 Wohn- u. Geschaftshaus
E Grol3e Stral3e 4 ehem. Ackerbiirgerhaus
E Grol3e StralRe 5 ehem. Kaufmannshaus
E Grol3e StralRe 6 Wohn- u. Geschaftshaus
E Grol3e StralRe 8 Wohn- u. Geschaftshaus
E Grol3e StralRe 25 Hinterhaus am Markt

E Grol3e StralRe 26 ehem. Ackerbiirgerhaus
E Grol3e Stral3e 27 Rathaus

E Grol3e Stral3e 28 Wohn- u. Geschaftshaus
E Grol3e StralRe 29 Hotel

E Grol3e Strale 30 Wohn- u. Geschaftshaus
G Grol3e Stral3e 35 Wohn- u. Geschaftshaus
G Grol3e Stral3e 37 Wohn- u. Geschaftshaus
E Grol3e StralRe 47 Anterpforte (Hohes Tor)
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Marktplatz 1 Kirche (ev. Pfarrkirche)
Marktplatz 2 ehem. Kusterei

Marktplatz 3 ehem. Kirchhofspeicher
Schlossplatz Schlossinsel mit Bebauung

OOOOommm

Schwedenstralie 1
Schwedenstralie 2
Schwedenstralie 3
Schwedenstralie 4

Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus

Schwedenstralle 6

Kleinbirgerhaus

MMOOOOOOOOOOOOOOOO0O0GOO

Schwedenstralie 8
Schwedenstralie 9
Schwedenstralie 10
Schwedenstrafie 11
Schwedenstraflie 12
Schwedenstralie 13
Schwedenstralie 14
Schwedenstralie 15
Schwedenstralie 16
Schwedenstralie 17
Schwedenstralie 18
Schwedenstrafie 20
Schwedenstralie 22
SchwedenstralRe 24
Schwedenstralie 26
Schwedenstralie 28
SchwedenstralRe 30
Schwedenstralie 32
Schwedenstralie 34
Schwedenstralle 36
St.-Georg-Str. 5
St.-Georg-Str. 14

Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbiirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbiirgerhaus
Kleinburgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinburgerhaus

ehem. Ackerbirgerhaus
Wohn- u. Geschéftshaus

OO0

St.-Georg-Str. 25
St.-Georg-Str. 27
St.-Georg-Str. 29
St.-Georg-Str. 31
St.-Georg-Str. 33
St.-Georg-Str. 35
St.-Georg-Str. 37

Kleinburgerhaus
Kleinbiirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinbirgerhaus
Kleinburgerhaus
Kleinbirgerhaus

Bauliche MaRRnahmen an den denkmalgeschiitzten Objekten und in deren Nachbarschaft
sind nach 8 10 NDSchG genehmigungspflichtig und daher frithzeitig mit der Unteren Denk-
malschutzbehdrde des Landkreises Osnabriick abzustimmen.
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Neben der denkmalgeschitzten Bausubstanz befinden sich weitere stéadtebaulich wertvolle
Gebaude, die als ortshildpragend charakterisiert werden kdnnen. Der ortsbildpradgende Cha-
rakter ergibt sich inshesondere daraus, dass die stadtebaulichen Hauptmerkmale des Ge-
baudebestands im Untersuchungsgebiet (geschlossene, giebelstandige Bauweise) aufgegrif-
fen werden. Die ortsbildpragenden Geb&ude reprasentieren folglich die lokalen Geb&ude-
formen und die bauhandwerkliche Tradition. Einzelne Gebaude sind auch aufgrund ihrer ex-
ponierten Lage und die raumliche Funktion fur das Erscheinungsbild einer Stral3e bzw. eines
Platzes von besonderer stadtebaulicher Bedeutung.

In der nachfolgenden Karte sind die vorhandenen Baudenkmale und die weiteren ortsbild-
pragenden Gebaude verortet.
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2.4 Kulturdenkmale bzw. archaologische Funde

Das Untersuchungsgebiet umfasst u.a. den historischen Stadtbereich von Firstenau, dessen
Grundriss aus dem 14. Jahrhundert sich noch heute deutlich abzeichnet, und die Schlossin-
sel. Vor allem in diesen Bereichen ist bei Erdarbeiten/Bodeneingriffen mit dem Auftreten von
archaologischen Funden bzw. Kulturdenkmalen aus der Geschichte der Stadt zu rechnen.

Fur die geplanten Sanierungsmafnahmen gilt deshalb - sofern sie mit Erdarbei-
ten/Bodeneingriffen verbunden sind - § 13 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes. Die einzel-
nen mit Erdeingriffen verbundenen Sanierungsmal3nahmen missen daher mit der Unteren
Denkmalschutzbehérde des Landkreises Osnabriick (Fachdienst 6-51) und mit der Stadt-
und Kreisarchaologie Osnabriick abgestimmt werden. Eine Genehmigung wird versagt,
wenn die MaRnahme gegen das 0.g. Gesetz verstoRen wirde.

Sofern ein Kulturdenkmal ganz oder teilweise zerstort werden soll, ist der Veranlasser der
Zerstérung gemal’ § 6 Abs. 3 Nieders. Denkmalschutzgesetz im Rahmen des Zumutbaren
zur fachgerechten Untersuchung, Bergung und Dokumentation des Kulturdenkmals verpflich-
tet; dies gilt unabhéngig davon, ob die Zerstérung einer Genehmigung nach dem o.g. Gesetz
bedarf.

Die fur eventuelle archéologische Untersuchungen anfallenden Kosten werden somit nicht
von der Archaologischen Denkmalpflege getragen, sondern sind vom Vorhaben- bzw. Pla-
nungstrager zu tibernehmen.

2.5 Bisherige Planungsansatze

Da die stadtebaulich-substanziellen und funktionalen Defizite der Innenstadt bereits seit Jah-
ren von der Stadt Furstenau gesehen werden, sind in der Vergangenheit bereits verschiede-
ne Uberlegungen und Planungsansétze zu einer Attraktivitatsverbesserung gemacht worden.

SanierungsmaBnahme ,,Altstadt Flrstenau*

Zwischen 1974 - 1995 hat die Stadt Firstenau fur die historische Altstadt bereits eine Sanie-
rungsmaflnahme nach dem Baugesetzbuch durchgefiihrt. Der folgenden Abbildung ist die
Abgrenzung des ehemaligen Sanierungsgebiets (gelbe Markierung) zu entnehmen:
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O S o o3 IFEJRIR,
Abgeschlossene Sanierungsmal3nahme

Folgende Ziele wurden seinerzeit im Rahmen dieses Sanierungsverfahrens verfolgt und er-
folgreich umgesetzt:

- Wiederherstellung historischer Gebaudesubstanz

- Reparatur und Konservierung des historischen Stadtgrundrisses
- Sanierung historischer Altbausubstanz

- Auslagerung storende Gewerbebetriebe

- Ruckbau von StraRen zur Verdrangung des Durchgangsverkehrs
- Gestaltung von historischen Stral3en und Platzen

Markt- und Imageanalyse Furstenau, 1991

In der ,Markt- und Imageanalyse“ der BBE Unternehmensberatung GmbH, Osnabriick von
1991 wurden folgende Forderungen an die Innenstadtentwicklung gestellt: Zentralisation des
Handels, Attraktivitatssteigerung des gewachsenen Geschaftszentrums sowie eine Abstim-
mung mit den Belangen des Fremdenverkehrs, der Gastronomie, Banken, Stadtverwaltung
u.a. sowie Stadtmarketing.

Die ,Markt- und Imageanalyse“ kommt zu dem Ergebnis, dass im traditionellen Geschéfts-
zentrum von Firstenau die positiven Aspekte Uberwiegen, wobei eine Verbesserung des
Branchenmix sowie bestimmte ,Attraktionen®, die das Einkaufserlebnis steigern, angeregt
wurden. Die Erarbeitung eines ,Konzepts fur die stadtebaulich-raumliche Zuordnung der Ein-
zelhandelsnutzungen in Furstenau® wurde angeregt.
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Konzept fur die stadtebaulich-raumliche Zuordnung der Einzelhandelsnutzun-
gen in Flrstenau, 2001

Im Jahr 2001 wurde dieses Konzept fir die stadtebaulich-raumliche Zuordnung der Einzel-
handelsnutzungen vom Planungsbiro Dipl. Ing. Garthaus, Osnabriick erstellt und vom Rat
der Stadt Furstenau mit einem Selbstbindungsbeschluss versehen. Hierin wurde vorge-
schlagen, das traditionelle Geschéaftszentrum in der Altstadt zu erhalten und ,durch gezielte
Einzelmallnahmen, wie sie in der ,Markt- und Imageanalyse“ genannt werden, zu verbes-
sern®,

Die vorhandenen Einzelhandelseinrichtungen in Randlage zum Geschéftszentrum sollten auf
ihre seinerzeitige raumliche Ausdehnung begrenzt werden und nur in geringfiigigem Umfang
erganzt und abgerundet werden.

In den Ubrigen Gewerbe- und Industriegebieten soll der Verkauf von zentren- und nahver-
sorgungsrelevanten Sortimenten ausgeschlossen werden.

Standortgutachten (Einzelhandel), 2005 / 2006

Anfang 2006 wurde von der IMAG Developing Group Osnabrtlick / Berlin ein ,Standortgut-
achten unter besonderer Beriicksichtigung des Einzelhandels” erarbeitet. Zusammenfassend
werden zur Starkung und Weiterentwicklung des Standorts Firstenau folgende MalRnahmen
empfohlen:

- Aktives Flachen-, Ansiedlungs- und Citymanagement

- Attraktivitatssteigerung der Innenstadt als ganzjahriger Erlebnis- und Erholungsraum
- Forderung der bestehenden und Ansiedlung neuer Gastronomie
- Aktives Marketing der ,Schlossstadt Furstenau“/ ,Schloss und City erleben®

- Ausweitung der innerstadtischen Veranstaltungen, wie z.B. Herbstkirmes weiter auf
die innerstadtischen EinkaufsstraRen vom Schloss bis zum historischen Hohen Tor

Planerwerkstatten ,,Nahversorgung sichern*, 2006 / 2007

Unter Federfuhrung des Landkreises Osnabrick und Moderation durch die Convent Planung
und Beratung GmbH, Hamburg sind 2006 / 2007 sogenannte Planerwerkstatten mit den
Nordkreisgemeinden Neuenkirchen, Menslage, Bersenbriick und Fiirstenau unter der Uber-
schrift ,Nahversorgung sichern“ durchgefiihrt worden.

Unter Berucksichtigung der drei aktuellen ,Mega-Trends", die zukinftig zu wesentlichen Ver-
anderungen - vor allem in den Stadt- und Ortszentren - fihren werden und teilweise bereits
gefuhrt haben,

- Bevolkerungsrickgang und Alterung (Kaufkraftriickgang, Erfordernis fir woh-
nungsnahe Versorgung steigt etc.)

- Verdnderungen im Einzelhandel, z.B. gréRere Verkaufsflachen und Konzentration
an den Ortsrandern

- Leerstdnde und Brachen in den Zentren (Problematik der Folgenutzungen)
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wurden Lésungsansétze fur die jeweiligen Probleme vor Ort erarbeitet. Fur die Stadt Furste-
nau wurde ein ,Roter Faden Innenstadtentwicklung® erstellt. In der ,Abschlusszeitung“ hierzu
heil3t es:

L,Der ,Rote Faden Innenstadtentwicklung® soll als langfristig getragene Strategie die weitere
Entwicklung planvoll beeinflussen, um die Position und den stadtebaulichen Charme von
Furstenau zu erhalten. In diese Gesamtstrategie wurden die in den Werkstétten (weiter-)
entwickelten ldeen quasi ,eingehangt*

. Alte(r)nsgerechtes Wohnen und Gesundheit als Nachnutzungsidee fir die Brache
,Haus Niedersachsen”

. (Wieder-)aufgreifen der Konzepte zur touristischen Nutzung der Schlossinsel,

. Architektenentwurf inkl. Baukostenkalkulation fir die gastronomische Nutzung des

sudlichen Torhauses als Basis fir die notwendigen politischen Beschlisse und ggf.
die Akquisition eines Betreibers,

. Starkere Aktivierung der Tagestouristen als ,,Frequenzbringer” fur die Innenstadt
- auch durch spezielle Laden im Angebotssektor ,Nippes & Co*,

. (Weitere) Umsetzung der Ideen zur Umgestaltung der Kreisverkehrsplatze als ,,Ein-
gang zur Innenstadt”,

. Erarbeitung eines stadtebaulichen und funktionalen Konzeptes zur Attraktivierung
der GroRRen Stral3e,

. Prifung der Wirtschaftlichkeit und Realisierbarkeit fir die Nachnutzung der ,,Kino-
brache“ am Hohen Tor durch den Eigentiimer (,Jungbrunnen®: Wohnen fir Alt und
Jung)

Aus den zahlreichen Projektideen ist die starkere touristische Nutzung der Schlossinsel mit
einer gastronomischen Nutzung des sidlichen Torhauses hervorzuheben. Beide Elemente
Zielen darauf ab, die einmalige Attraktion FlUrstenaus, das Schloss mit seinen Wehranlagen
noch besser in Szene zu setzen. Zusammen mit dem Dreiklang aus:

. Gesundheit und Wellness - auch in Form eines Gesundheitszentrums,

. der touristischen Attraktionen plus Cafés/Auf3engastronomie - auch Kunst und Kultur-
und

. gezielten Angeboten fiir die ,gereiften Genieller”, mithin die ,Generation 50plus,
60plus...“

wird vor allem die Innenstadt / die GroRe Stral3e von den neuen attraktiven Angeboten profi-
tieren”.

Stadtebauliche Entwicklungsstudie ,,Innenstadt*

Um an den eher programmatischen ,Roten Faden Innenstadt‘ anzuknipfen, hat die Stadt
Furstenau das Biro IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG aus Wallenhorst mit der
Ausarbeitung einer stadtebaulichen Entwicklungsstudie beauftragt, die am 26.02.2008 vom
Stadtrat mit einem Selbstbindungsbeschluss versehen worden ist.
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Ergebnis der stadtebaulichen Entwicklungsstudie ,Innenstadt® ist eine abgestimmte Hand-
lungsanweisung (,to-do-Liste®) fur die Innenstadt, die als ,Integriertes MaRRnahmen- und
Handlungskonzept® (s. Kapitel 6.2) in die Vorbereitenden Untersuchungen tibernommen und
entsprechend fortgeschrieben wurde.

Erhaltungssatzung

Die Stadt Flrstenau hat im Méarz 2015 beschlossen, eine Erhaltungssatzung gemaf 8§ 172
BauGB aufzustellen, um stadtebaulichen Fehlentwicklungen innerhalb der historischen Firs-
tenauer Altstadt - z.B. durch den Gebaudeabbruch und die Nachnutzung der Grundstlicke
als Parkplatz - vorzubeugen. Die Satzung soll ,dem Erhalt der stddtebaulichen Eigenart ei-
nes Gebiets aufgrund seiner stadtebaulichen Gestalt“ dienen. Innerhalb des Satzungsgebiets
bedarf der Riickbau, die Anderung oder die Nutzungsanderung baulicher Anlagen der Ge-
nehmigung.
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Geltungsbereich der Erhaltungssatzung (Entwurf)

Es ist vorgesehen, im Rahmen des Verfahrens ein einstufiges Beteiligungsverfahren - in An-
lehnung an ein Bauleitplanverfahren nach 88 3 und 4 BauGB - durchzufiihren.

ExWoSt-Forschungsfeld ,,Potenziale von Kleinstadten in peripheren Lagen“
(Kleinstadtpioniere)

Die Stadt Furstenau hat sich im Jahr 2015 um die Teilnahme am Modellvorhaben des Expe-
rimentellen Wohnungs- und Stadtebaus (ExWoSt) ,Kleinstadte in peripheren Lagen" des
Bundesinstituts fir Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Auftrag des Bundesministe-
riums fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) beworben. Ziel des vier-
jahrigen Forschungsprozesses ist die Identifizierung von Entwicklungspotenzialen von Klei-
nen Stadten in peripheren Lagen.
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Obgleich die Stadt Fiurstenau im zweiten Schritt des Auswahlverfahrens nicht als Modellvor-
haben ausgewahlt worden ist, ist sie als assoziierte Kommunen eingeladen, sich kontinuier-
lich am Erfahrungsaustausch des Forschungsfelds zu beteiligen. (vgl. website BBSR -
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Forschungsfelder/2015/PotenzialeKleinstaed
te/PotenzialeKleinstaedte _node.html;jsessionid=30F007B859A74F7BF29152107AB4F351.li

vel042)

2.6 Bebauungs- und Nutzungsstrukturen

Innerhalb der historischen Altstadt befindet sich das gewachsene, traditionelle Geschéfts-
zentrum der Stadt Furstenau mit Gberwiegend kleinen inhabergefiihrten Geschaften sowie
unterschiedlichen Dienstleistungsanbietern und gastronomischen Betrieben (s. nachfolgende
Karte). Die Samtgemeindeverwaltung mit Sitz im historischen Schloss rundet das Versor-
gungsangebot geman der grundzentralen Funktion der Stadt Firstenau ab.

Das Stadtbild der historischen Altstadt hat sich aufgrund geschichtlicher Gegebenheiten und
der geografischen Lage in den letzten Jahrzehnten kaum verandert. Im Rahmen der bisheri-
gen Sanierungsmafnahme wurden bereits zahlreiche Gebaude modernisiert.

Die wesentlichen Merkmale des Stadtbildes sind nach wie vor vorhanden:

- klare, rechteckige Anlage der Straflen und Platze mit breiter HauptstralRe (,GroRRe
Stralle®), den schmalen NebenstraRen und dem Marktplatz mit der Kirche als Mittel-
punkt

- Schloss (im Westen) und Hohes Tor (im Osten) als wichtige Pole an den beiden En-
den der Hauptachse der Altstadt

- geschlossene Bauweise mit Uberwiegend giebelstédndigen, ein- bis zweigeschossigen
Hauptgebauden

- Fachwerkhaus-Gruppen an der ,Sankt-Georg-Stralle“ und an der ,Schwedenstrale”

- denkmalgeschiitzte Einzelobjekte wie das Schloss, die Kirche und zahlreiche Blrger-
hauser

Da die Modernisierungen und Instandsetzungen der Geb&ude im Zuge der bisherigen Sanie-
rungsmafnahme mit dem Ziel der Erhaltung historischer und/oder stadtebaulich wertvoller
Bausubstanz durchgefuhrt wurde, weist das Untersuchungsgebiet nach wie vor ein homoge-
nes Erscheinungsbild auf. Nach Inaugenscheinnahme von auf3en bestehen bezuglich der
Wohn- und Arbeitsverhéltnisse im Wesentlichen keine stadtebaulichen Missstande.

Hauptgeschéftsstralle von Flrstenau ist die ,GroRe Stralle* mit einem eindeutigen Schwer-
punkt an Einzelhandelsnutzungen und Gastronomie in den Erdgeschossen. Die ndrdlich da-
von parallel verlaufende ,St. Georg Stralle” weist neben kleinen Geschaften und Gastrono-
mie auch einen Nutzungsschwerpunkt mit Biros, Praxen und sonstigen Dienstleistungsan-
bietern auf. Im o6stlichen Bereich der ,St. Georg Stral’e“ befinden sich vornehmlich reine
Wohngebaude. Die sudlich der ,GroRRen StralRe“ parallel verlaufende ,Schwedenstral3e® ist
traditionell eine reine Wohnstral3e.
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Sowohl an der ,Schorfteichstrale” im Norden des Untersuchungsgebiets als auch an der
StralRe ,Buten Porten® im Osten liegt eine Seniorenwohnanlagen bzw. ein Altenheim. An der
~Sankt-Georg-Strale” (6stlich des Marktplatzes) befindet sich ein Jugendheim.
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2.7 Verkehrsinfrastruktur und offentlicher Raum

StralRen

In der vorangegangenen Sanierungsmalinahme zwischen 1974 und 1995 konnten in der Alt-
stadt von Flrstenau bereits eine Verkehrsberuhigung der Straf3en und eine Befreiung vom
Durchgangsverkehr erreicht werden. Zudem wurde im Untersuchungsgebiet der Einrich-
tungsverkehr eingefuhrt; Radfahrer sind von dem vorgeschriebenen Einrichtungsverkehr
ausgenommen.

Aufgrund der Denkmaleigenschaft des historischen StraBennetzes wurden die Oberflachen
mit der historisch ,bewahrten* Pflasterung neu gestaltet (anstelle der Schwarzdecke). Die
,GroRe Strale” weist eine durchgehende Pflasterung auf; in den Ubrigen Stral3en sind nur
die Kreuzungs- und Einmindungsbereiche aufgepflastert worden.

Ruhender Verkehr

Die grof3flachigen offentlichen Parkplatze befinden sich am Rand der Altstadt, wodurch zu-
satzlicher Parksuchverkehr vermieden wird. An allen Stral3en in der Altstadt befinden sich
Langsparkstreifen.

,»GroBe StralBe” »Sankt-Georg-Stralle”

Ful3- und Radwege

Die StralRen im Untersuchungsgebiet verfiigen - mit Ausnahme der verkehrsberuhigen Be-
reiche - Uber beidseitige Gehwege. Die Gehwege weisen keine behindertengerechte Gestal-
tung und Ausstattung auf und haben teilweise nur eine Breite von ca. einem Meter.

In der ,GroRen StralRe” sind die Gehwege - aufgrund des hoéhengleichen Ausbaus - durch
Poller oder Blumenkibel von der Fahrbahn abgetrennt; an einzelnen Stellen befinden sich
Sitzgelegenheiten. Auch einige gastronomische Betriebe nutzen die Gehwege in der ,Gro-
Ren Strale” fur AuRengastronomie.

Die Ausstattung des offentlichen StraBenraums (Méblierung und Beleuchtung) ist im Zuge
der vorangegangenen Sanierungsmalnahme angebracht worden.
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Separate Radwege sind nicht vorhanden. Dagegen gibt es in der Altstadt einzelne autofreie
FuRwegeverbindungen.

Stadtplatze

Der Marktplatz bildet mit dem alten Rathaus und der evangelischen St.-Georgs-Kirche das
Zentrum der Altstadt. Der sidliche Bereich des Marktplatzes wird fur den Wochenmarkt ge-
nutzt und dient ansonsten als 6ffentlicher Parkplatz. Das direkte Umfeld der Kirche ist mit
Rasenflachen begrint.

Der Schlossplatz mit dem Schlosspark zeugt von der historischen Bedeutung der Stadt Firs-
tenau im Mittelalter und bildet mit seinem historischen Ambiente ein besonderes ,Alleinstel-
lungsmerkmal“. Neben dem Burggraben und Resten der Wallanlagen sind auch Reste der im
Nordosten und im Sudwesten gelegenen Bastionen erhalten.

=

Marktplatz Schlossplatz

Die Verkehrsstruktur im Untersuchungsgebiet ist in der nachfolgenden Karte dargestellt.
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3 Stadtebauliche Missstande (Bestandsanalyse)

Die wesentliche Aufgabe der Vorbereitenden Untersuchungen besteht darin, Beurteilungsun-
terlagen Uber die Notwendigkeit einer stadtebaulichen Sanierungsmaflinahme zu ermitteln.
Hierfur sollen die sozialen, strukturellen und stadtebaulichen Verhéaltnisse und Zusammen-
hange im Untersuchungsgebiet begutachtet werden.

Der Einsatz einer stadtebaulichen Sanierungsmafinahme ist dann angezeigt, wenn in einem
Gebiet stadtebauliche Missstande vorliegen, die aufgrund ihres Umfangs und/oder ihrer
Komplexitat nur im Rahmen einer einheitlich vorbereiteten und zigig durchgefiihrten Ge-
samtmalinahme behoben werden kdnnen. Gleichzeitig muss die Vorbereitung und Durchfiih-
rung der Sanierungsmafnahme im o6ffentlichen Interesse liegen.

Stadtebauliche Misssténde liegen gemald § 136 Abs. 3 BauGB vor, wenn in einem Gebiet
ungesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse bestehen oder die Sicherheit der Bevdlkerung
nicht gewabhrleistet ist (Substanzmangel) oder ein Gebiet die ihm nach Lage und Funktion flr
die Bevolkerung obliegenden Aufgaben nicht erflillen kann (Funktionsmangel).

In der folgenden Bestandsanalyse wird aufgezeigt, dass in der Firstenauer Altstadt erhebli-
che stadtebauliche Missstande vorliegen (s. nachfolgende Karte). Die vorhandenen Defizite
und Funktionsverluste verdeutlichen nachdriicklich den derzeitigen Sanierungsbedarf im
Untersuchungsgebiet. Zusammengefasst lassen sich in der Altstadt folgende stadtebauliche
Missstande feststellen:

e Leerstdnde und Baullicken
¢ Aufenthalts- und Freiraumqualitat im 6ffentlichen Raum
¢ Nicht-barriefreie Stralenraumgestaltung

e Sanierungsbedirftige Einzelgebaude
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3.1 Funktionsmangel

Leerstéande

Die stadtebauliche Ausgangslage ist wesentlich gepragt durch das Spannungsfeld zwischen
dem traditionellen Geschéaftszentrum im Bereich der historischen Altstadt und den modernen
/ grof3flachigen Anbietern von Waren und Dienstleistungen am sidlichen Innenstadtrand (an
der B 214).

Besondere Problematik in der kontroversen Diskussion Uber die Konkurrenz von ,gewachse-
ner Innenstadt* und ,,Griiner Wiese“ in Furstenau ist die relativ geringe Entfernung zwischen
dem traditionellen Geschaftszentrum in der Altstadt und der Innenstadtrandlage an der
B 214. Die Entfernung von der ,Grof3en StralRe“ zur B 214 betragt ca. 400 bis 500 m, so dass
der Einzelhandel in dieser Zone durchaus als ,zentrumsnah® bezeichnet werden kann. Zu
Ful ist diese Entfernung in ca. 5 Minuten zurtickzulegen.

Aufgrund der Konkurrenz durch die modernen / grof3flachigen Anbietern am sldlichen In-
nenstadtrand ist in der Altstadt seit geraumer Zeit eine Vielzahl von leerstehenden Ladenlo-
kalen zu verzeichnen. Mit diesen Teilleerstdnden geht vielfach eine mangelhafte Bausub-
stanz einher. Oft sind die Ladenlokale in ihrer Gré3e nicht geeignet, um die aktuellen Kun-
denbedurfnisse nach einer adaquaten Warenvielfalt und -prasentation zu befriedigen.

Leerstande und Teilleerstande sind Indikatoren fur offensichtliche Investitionshemmnisse im
Untersuchungsgebiet. Als Zeichen einer Verfallssituation stellen Leerstande zudem eine Be-
eintrachtigung fur die umgebenden Nutzungen dar. Insgesamt stehen innerhalb der Firsten-
auer Altstadt derzeit etwa 20 Ladenlokale leer bzw. werden definitiv in Kiirze leer.

Zusatzlich zu leerstehenden Ladenlokalen werden derzeit auch einzelne Wohngebaude ganz
oder teilweise nicht bewohnt. Zudem werden einzelne, tberwiegend historische Hauptge-
b&aude derzeit nur als Nebengeb&aude genutzt.

Insgesamt werden von den ca. 160 Gebauden im Untersuchungsgebiet ca. 60 Gebaude zu
reinen Wohnzwecken genutzt. Somit werden derzeit lediglich etwa 60 % der innenstadtrele-
vanten Flachen fur publikumsorientierte Nutzungen ausgenutzt.

Bauliicken

Innerhalb der Altstadt befinden sich einige brachliegende und mindergenutzte Flachen, die
derzeit gar nicht oder nur provisorisch unter Wert als Parkplatz zwischengenutzt werden. Ei-
ne funktionsgerechte Nutzung der brachliegenden und mindergenutzten Flachen wird viel-
fach durch Eigentumsverhaltnisse, ErschlieRungssituationen, problematische Grundstiicks-
zuschnitte und ungeklarte Entwicklungschancen verursacht.

Die Brachflachen beeintrachtigen das Stadtbild und das Image des Untersuchungsgebiets.
Darlber hinaus stellen sie ungenutzte Flachenpotentiale dar. Insgesamt stellen die Brachfla-
chen und Baullicken ein hohes Flachenpotential fur die Entwicklung weiterer Wohn- und Ge-
schéaftshauser in der Altstadt dar.

LY
H:\FUERSTENAU\215162\TEXTE\VU160118.doc IPW



28/75 Stadt Furstenau Vorbereitende Untersuchungen fiir das Sanierungsgebiet Innenstadt

In der Innenstadt sind zudem einige Bereiche vorhanden, die entweder vollig brachliegen
oder deutlich unter Wert bzw. mindergenutzt sind. Folgende Flachen in der historischen Alt-
stadt liegen derzeit brach bzw. werden mindergenutzt:

= 3

,Kinobrache“ am ;,Hohen Tor“ : ,,Buten Porten 2

»Schwedenstralle” (Flurstiick 20/3) »Schwedenstral3e” (Flurstiick 27/1)

»,SCchwedenstralBe 23“ (Flurstiicke 55/1, ,SchwedenstralRe” (Flurstiicke 56/1, 56/2)
55/3, 55/4)
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TS L,

Hoéner

»Am

20 3

Tor (F]urstucké 6?/8, A68/.6)7 »Sankt-Georg-Stralle 23“

StralRen und Platze

Die Verkehrsflachen und Stadtplatze in der Altstadt miissen eine Vielzahl funktionaler Auf-
gaben erfilllen und sehr unterschiedlichen Nutzungsanspriichen gerecht werden:

- ErschlieBungsfunktion fir die angrenzende Bebauung

- Nutzungsanspriiche durch FuBBganger und Radverkehr vor allem im Langsver-
kehr, aber auch zur Querung

- Haupteinkaufsstraf3en im Stadtzentrum

- Spiel- und Aufenthaltsfunktion fir Bewohner und Besucher der Altstadt

Die Zufahrt zur Altstadt von der KreisstraRe K 117 ,Osnabrlicker StraRe“ wird dadurch stark
beeintrachtigt, dass in der StralRe ,Buten Porten® das ,Hohe Tor* durchfahren werden muss.
An dieser Stelle ist kein Begegnungsverkehr maglich; die Verkehrsteilnehmer aus 6Ostlicher
Richtung sind wartepflichtig. Hierdurch kommt es teilweise zu Riuckstaus.

Obgleich die Stellplatzanzahl im Untersuchungsgebiet mit Sammelparkplatzen am Rand der
Altstadt und Langsparkstreifen zufriedenstellend ist, bestehen im Einzelfall weitere Optimie-
rungsmaglichkeiten (Parkleitsystem).

LY
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Die Zufahrt zur Schlossinsel fur Kfz erfolgt derzeit Gber den Parkplatz ,Pferdemarkt”. Als
problematisch zu bewerten ist, dass die Zufahrt von der ,Burgstrae” tber den ,Pferdemarkt®
nicht eindeutig geregelt ist und nicht der herausgehobenen Bedeutung des Schlosses ent-

spricht.

,,Hohes Tor* o “ Zufahrt am ,,Pferdémafkt“. ;

Die Aufenthaltsfunktion der Altstadt ist fir Bewohner und der Besucher gleichermal3en stark
eingeschrankt. Im Zuge der vorangegangenen Sanierungsmaf3nahme wurde Stadtmobiliar
aufgestellt, das mittlerweile abgenutzt ist und nicht mehr den derzeitigen Anspriichen gerecht
wird. Insgesamt fehlt ein einheitliches Konzept zur Ausstattung und Beleuchtung der Stral3en

und Platze in der Altstadt.

i e

Mobiliar in ,,GrBer StralRe“ Mobiliar in ,,Bahnhofstral&e“

3.2 Substanzméngel

Bausubstanz und Gebaudegestaltung

Nach Inaugenscheinnahme von auf3en befinden sich im Untersuchungsgebiet mehrere Ge-
baude mit mittlerem bis erheblichen Modernisierungsbedarf; einzelne Geb&ude sind abgén-
gig. Gleichzeitig erscheint bei einer groRen Anzahl an Gebauden eine energetische Sanie-

rung notwendig.
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Dem ,Hohe Tor" als altem Stadttor kommt neben dem Marktplatz und dem Schloss eine her-
ausgehobene historische Bedeutung zu. Da das ,Hohe Tor" durch Erschutterungen aufgrund
des Kfz-Verkehrs in seiner Statik beeintrachtigt worden ist, wurde eine provisorische stati-
sche Sicherung durch eingebaute Zugstangen erforderlich.

Mangelhaft gestaltete 6ffentliche Raume und Verkehrsflachen

Die Pflasterung der StraRenziige kann an einigen Stellen der Belastung durch den Kfz-
Verkehr nicht standhalten; insbesondere an stark beanspruchten Stellen kommt es zu Scha-
den an der Pflasterung und zu Verformungen. Auch die sonstige Méblierung und Ausstattung
weist Substanzmangel auf. Zudem ist der offentliche Parkplatz ,Hohes Tor“ mangelhaft ge-
staltet (unbefestigte Oberflache).

Pflasterschaden

Schlagloch Mangelhafte Baumeinfassung

3
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4 Grundstucksverfugbarkeit und Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen

Die Stadt und die Samtgemeinde verfligen tber Eigentum innerhalb des Untersuchungsge-
biets, dass komplett in das Sanierungsverfahren eingebracht wird (s. nachfolgende Karte).

Ansonsten findet sich innerhalb des Untersuchungsgebiets eine sehr breit geféacherte und
kleinteilige Eigentumsstruktur.

Zur Realisierung etwas groRBerer Ladeneinheiten - etwa fur die Ansiedlung eines kleinen
Nahversorgungsmarkts - ist teilweise eine Neuordnung der Eigentumsverhéltnisse erforder-
lich.

Die Stadtverwaltung geht aufgrund der bisherigen Offentlichkeitsarbeit davon aus, dass sei-
tens der Bewohner und Eigentimer eine hohe Mitwirkungsbereitschaft an der Durchfiihrung
der Sanierungsmaflnahme besteht.
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5 Beteiligung
5.1 Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange

Im Rahmen des Erstantrags hat die Stadt Furstenau im Mai 2008 die Beteiligung der Behor-
den und sonstigen Trager offentlicher Belange gemafR § 139 BauGB durchgefiihrt. Grund-
satzliche Bedenken gegen die Planungsabsichten der Stadt Firstenau wurden nicht geau-
Rert.

Die Trager offentlicher Belange wurden im derzeitigen Verfahren erneut von der Durchfiih-
rung der Vorbereitenden Untersuchungen in Kenntnis gesetzt, lUber die geplanten Sanie-
rungsziele informiert und um Stellungnahme bis zum 13.11.2015 gebeten. Nach Abschluss
der Beteiligungsfrist ergibt die Auswertung, dass keine grundsétzlichen Einwande gegen die
Planungsabsichten der Stadt Flrstenau vorgetragen worden sind.

Die vorgetragenen Hinweise und Anmerkungen der Behdrden und Trager offentlicher Belan-
ge bezogen sich Gberwiegend auf die weitere Detailplanung und die Durchfihrung von Tief-
baumalinahmen, wie z.B. mdgliche archaologische Bodenfunde im Bereich der historischen
Altstadt, Altstandorte, vorhandene Kanale und Leitungen sowie auf die vorhandenen Gewas-
ser im Gebiet.

Folgende Stellungnahmen sind im Einzelnen eingegangen; sie werden bei der weiteren Alt-
stadtsanierung beachtet:

1. Landkreis Osnabriick vom 11.11.2015

Aus der Sicht des Landkreises Osnabriick nehme ich wie folgt
Stellung:

Regional- und Bauleitplanung:

Das Untersuchungsgebiet erfasst im Wesentlichen das histori-
sche Stadtzentrum und die Schlossinsel der Stadt Filrstenau.
Zwischen 1974 und 1995 war die Altstadt bereits als formliches
Sanierungsgebiet festgelegt. Gegenuiber dem Erstantrag zur
stadtebaulichen Erneuerungsmalinahme ,Attraktive Innen-
stadt” von 2008 wurde die Abgrenzung des Untersuchungsge-
bietes deutlich verkleinert.

Die Stadt Furstenau ist im Regionalen Raumordnungspro-
gramm fur den Landkreis Osnabriick 2004 als Grundzentrum
mit besonderer Entwicklungsaufgabe ,Erholung® sowie als
Standort mit der Schwerpunktaufgabe ,Sicherung und Entwick-
lung von Arbeitsstatten® festgelegt.

Im rechtswirksamen Flachennutzungsplan der Stadt Firstenau
wird das vorgesehene Sanierungsgebiet im Wesentlichen als
gemischte Bauflache, als Wohnbauflache und als Gemeinbe-
darfsflache dargestellt. Das Untersuchungsgebiet ist bis auf ein
Grundstiick vollstandig durch Bebauungsplane tberplant. Auf | Die Beschreibung der planungs-
die rechtsverbindlichen Bebauungsplane wird im Kapitel 2.2 | rechtlichen Verhaltnisse im Text-
hingewiesen. Die genannten Bebauungsplane sind zum Teil | teil der Vorbereitenden Untersu-
geandert worden. Auf die Anderungen sollte entsprechend | chungen wird um entsprechende
hingewiesen werden. Aussagen zu rechtsverbindlichen
Anderungen ergénzt.
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Der in den Vorbereitenden Untersuchungen fir die Innenstadt
von Firstenau beschriebene tief greifende Strukturwandel hat
sicherlich sehr komplexe Hintergriinde und Ursachen, die von
»2aulen® auf die Stadt einwirken, wie demographische Entwick-
lungen, Abzug der Bundeswehr bzw. Aufgabe der ,Pommern-
Kaserne® u.a., die nicht oder kaum von der Stadt beeinflussbar
sind. Zudem sind durch die Ansiedlung von zentrenrelevanten
Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen im peripheren
Raum zur Innenstadt stadtebaulich nachteilig Auswirkungen
auf die Innenstadt entstanden. Im Rahmen dieser Untersu-
chung kénnten bereits Moglichkeiten zur zukinftigen planeri-
schen Steuerung von zentrenrelevanten Einzelhandels- und
Dienstleistungsnutzungen zum Schutz des zentralen Versor-
gungsbereiches gepruft werden.

Um das geplante Leitziel - die Verbesserung der Attraktivitat
und der Anziehungskraft der Altstadt von Firstenau durch die
Beseitigung von Leerstanden und Brachflachen, Baulicken-
schlieBung etc. - zu erreichen, wird empfohlen, die erforderli-
chen Malinahmen zur Verbesserung der stadtebaulichen
Funktionalitéat sorgféltig zu analysieren und im Sinne einer
nachhaltigen Bauleitplanung gemaR 8 1 Abs. 3 ff BauGB so-
weit erforderlich zu sichern.

Auf die genehmigungspflichtigen Vorhaben und Rechtsvor-
gange in formlich festgesetzten Sanierungsgebieten gem.
§ 144 ff BauGB wird hingewiesen.

Untere Brandschutzbehdrde:

Gegen die Sanierungsmaf3nahmen der im Bestand vorhande-
nen Infrastruktur bestehen keine Bedenken, sofern die Befahr-
barkeit der 6ffentlichen Stral3en, Wege und Platze und damit
die Zugéanglichkeit der einzelnen Grundstiicke fur die Feuer-
wehr dadurch nicht eingeschrankt werden.

Zudem ist darauf zZu achten, dass
Loschwasserentnahmestellen fur die Feuerwehr uneinge-
schrénkt erreichbar sind und insbesondere Hydranten nicht in
Parkflachen angeordnet werden.

Die Stadt Firstenau misst der
planerischen  Steuerung  von
zentrenrelevanten Einzelhandels-
und Dienstleistungsnutzungen
zum Schutz des zentralen Versor-
gungsbereiches eine hohe Bedeu-
tung zu. Daher sieht das Erneue-
rungskonzept fir den Uberwie-
genden Teil des zentralen Versor-
gungsbereichs (Geschaftszentrum
in der Altstadt) die Weiterentwick-
lung publikumsorientierter Nut-
zungen wie Einzelhandel, Gastro-
nomie, Dienstleistungen etc. mit
publikumsorientierter Fassade
(Schaufenster) vor.

Eine dartber hinaus gehende
raumliche Steuerung
zentrenrelevanten Einzelhandels-
und Dienstleistungsnutzungen ist
im Rahmen einer stadtebaulichen
Sanierungsmalnahme nicht mog-
lich.

Sofern eine raumliche Steuerung
erforderlich wird, erfolgt dies im
Rahmen der (verbindlichen) Bau-
leitplanung. Es ist Absicht der
Stadt, fur das Sanierungsgebiet
einen oder mehrere Bebauungs-
plane aufzustellen. In den Be-
bauungsplanen kénnen detaillierte
Regelungen zur Verkaufsflachen-
gréRe, Sortimentsliste etc. getrof-
fen werden

Die Hinweise des Landkreises
zum Brandschutz betreffen nicht
die Bauleitplanung, sondern sind
im Rahmen der nachfolgenden
Genehmigungs- und  Ausfih-
rungsplanungen fur die Erschlie-
Rungsanlagen zu beachten. Ein-
zelheiten hierzu werden im Ein-
vernehmen mit dem zustandigen
Brandschutzprifer des Landkrei-
ses Osnabriick rechtzeitig vor Be-
ginn der ErschlieBungsarbeiten
festgelegt.
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Untere Bodenschutzbehorde:

Im Plangebiet befinden sich Altstandorte im Sinne von § 2
Abs. 5 Ziff. 2 BBodSchG, die bei den Sanierungsplanungen
und -darstellungen benannt und planerisch dargestellt werden
missen. Die im Sanierungsgebiet registrierten Altstandorte
sind im derzeit gultigen FNP der Stadt Firstenau dargestellt
und kénnen von dort in die Plandarstellungen des Sanierungs-
gelandes tibernommen werden.

Bei Planungen, die bauliche Verédnderungen auf den Altstan-
dorten nach sich ziehen, ist auf eine ggf. erforderliche Gefahr-
dungsabschéatzung hinzuweisen.

Untere Denkmalschutzbehdrde:

Seitens der Archdologischen Denkmalpflege der Stadt und des
Landkreises Osnabriick bestehen hinsichtlich der vorliegenden
Planung folgende Bedenken:

Das Untersuchungsgebiet umfasst u.a. den historischen Stadt-
bereich, dessen Grundriss aus dem 14. Jahrhundert sich noch
heute deutlich abzeichnet, und die Schlossinsel. Vor allem in
diesen Bereichen ist bei Erdarbeiten/Bodeneingriffen mit dem
Auftreten von archéologischen Funden bzw. Kulturdenkmalen
aus der Geschichte der Stadt zu rechnen.

Fur die geplanten Sanierungsmalnahmen gilt deshalb - sofern
sie mit Erdarbeiten/Bodeneingriffen verbunden sind - § 13 des
Nieders. Denkmalschutzgesetzes:

8 13 Erdarbeiten

(1) Wer Nachforschungen oder Erdarbeiten an einer Stelle
vornehmen will, von der er weil3 oder vermutet oder den Um-
standen nach annehmen muss, dass sich dort Kulturdenkmale
befinden, bedarf einer Genehmigung der Denkmalschutzbe-
horde.

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, soweit die Malinahme
gegen dieses Gesetz verstollen wirde. Die Genehmigung
kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden, so-
weit dies erforderlich ist, um die Einhaltung dieses Gesetzes
zu sichern. 8§ 12 Abs. 2 Satz 3 und 4 und 8§ 10 Abs. 4 gelten
entsprechend.

Die einzelnen mit Erdeingriffen verbundenen Sanierungsmalf-
nahmen missen daher mit der Unteren Denkmalschutzbehor-
de des Landkreises Osnabruck (Fachdienst 6-51) und mit der
Stadt- und Kreisarchéologie Osnabrick abgestimmt werden.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf §6 (3) des
Nieders. Denkmalschutzgesetzes:

(3) Soll ein Kulturdenkmal ganz oder teilweise zerstort werden,
so ist der Veranlasser der Zerstdrung im Rahmen des Zumut-
baren zur fachgerechten Untersuchung, Bergung und Doku-
mentation des Kulturdenkmals verpflichtet. Satz 1 gilt unab-
hangig davon, ob die Zerstérung einer Genehmigung nach
diesem Gesetz bedarf. § 10 Abs. 3 Satze 2 und 3, § 12 Abs. 2
Sétze 2 bis 4 sowie § 13 Abs. 2 Satze 2 und 3 bleiben unbe-
ruahrt.

Die fur eventuelle archéologische Untersuchungen anfallenden
Kosten werden somit nicht von der Archéologischen Denkmal-

Die Hinweise des Landkreises zu
Altstandorten werden zur Kenntnis
genommen und in den Textteil der
Vorbereitenden Untersuchungen
entsprechend aufgenommen.

Die Hinweise des Landkreises zu
archaologischen Funden bzw. Kul-
turdenkmalen werden entspre-
chend in den Textteil der Vorberei-
tenden Untersuchungen aufge-
nommen.

Die gesetzlichen Bestimmungen
zum Umgang mit archéologischen
Funden bzw. Kulturdenkmalen
werden beachtet.

Einzelheiten hierzu werden im
Einvernehmen mit der Unteren
Denkmalschutzbehérde sowie der
Stadt- und Kreisarchdologie Os-
nabruck rechtzeitig vor Beginn der
Erdeingriffe abgestimmt.
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pflege getragen, sondern sind vom Vorhaben- bzw. Planungs-
trager zu Ubernehmen.

Innerhalb des Plangebietes befindet sich eine Vielzahl von
Baudenkmalen. Die Auflistung der Baudenkmale ist in folgen-
den Punkten zu aktualisieren:

- Bahnhofstr. 2 - das Gebaude wurde abgerissen, der
Neubau ist kein Baudenkmal

- Schwedenstr. 5 und 7 sind Teil des Ensembles

Schwedenstralle

Bauliche MaRRnahmen an den denkmalgeschitzten Objekten
und in deren Nachbarschaft sind nach § 10 NDSchG genehmi-
gungspflichtig und sind frihzeitig mit der Unteren Denkmal-
schutzbehdrde abzustimmen. Insbesondere die geplante Um-
fahrung der Hohen Pforte stellt einen Eingriff in den histori-
schen Stadtgrundriss Furstenaus dar und ist frihzeitig abzu-
stimmen.

Landwirtschaftlicher Immissionsschutz:

Aus Sicht des landwirtschaftlichen Immissionsschutzes beste-
hen gegen die vorbereitenden Untersuchungen fur das Sanie-
rungsgebiet ,Innenstadt Flrstenau® keine Bedenken.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes (siehe Karte Kap. 2) be-
finden sich keine intensiv tierhaltenden Betriebe, durch die sich
unzuléssige Geruchsimmissionen ergeben kénnen.

Weitere Anregungen sind insoweit nicht vorzutragen. Falls wei-
tere Ruckfragen bestehen sollten, stehe ich jederzeit gerne zur
Verfugung.

Die Auflistung der Baudenkmale
im Textteil der Vorbereitenden Un-
tersuchungen wird entsprechend
aktualisiert.

Die beiden genannten Gebaude in
der ,Schwedenstrale® existieren
nicht mehr; auf die Bestandsdo-
kumentation als Anlage zu den
Vorbereitenden Untersuchungen
wird verwiesen.

Die Hinweise des Landkreises zu
bauliche MalRRnahmen an den
denkmalgeschutzten Objekten
werden zur Kenntnis genommen
und in den Textteil der Vorberei-
tenden Untersuchungen entspre-
chend aufgenommen.

2. Archaologische Denkmalpflege

vom 16.10.2015

Seitens der Archéologischen Denkmalpflege der Stadt und des
Landkreises Osnabriick bestehen hinsichtlich der vorliegenden
Planung folgende Bedenken:

Das Untersuchungsgebiet umfasst u.a. den historischen Stadt-
bereich, dessen Grundriss aus dem 14. Jahrhundert sich noch
heute deutlich abzeichnet, und die Schlossinsel. Vor allem in
diesen Bereichen ist bei Erdarbeiten/Bodeneingriffen mit dem
Auftreten von archéologischen Funden bzw. Kulturdenkmalen
aus der Geschichte der Stadt zu rechnen.

Fur die geplanten Sanierungsmalnahmen gilt deshalb - sofern
sie mit Erdarbeiten/Bodeneingriffen verbunden sind - § 13 des
Nieders. Denkmalschutzgesetzes:

8§13 Erdarbeiten

(1) Wer Nachforschungen oder Erdarbeiten an einer Stelle
vornehmen will, von der er weil3 oder vermutet oder den Um-
standen nach annehmen muss, dass sich dort Kulturdenkmale
befinden, bedarf einer Genehmigung der Denkmalschutzbe-
hoérde.

Die Hinweise der Archéologischen
Denkmalpflege zu Bodenfunden
bzw. Kulturdenkmalen werden
entsprechend in den Textteil der
Vorbereitenden Untersuchungen
aufgenommen.

Die gesetzlichen Bestimmungen
zum Umgang mit archaologischen
Funden bzw. Kulturdenkmalen
werden beachtet.

IPW
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(2) Die Genehmigung ist zu versagen, soweit die MalRnahme
gegen dieses Gesetz verstollen wirde. Die Genehmigung
kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden, so-
weit dies erforderlich ist, um die Einhaltung dieses Gesetzes
zu sichern. 8 12 Abs. 2 Satz 3 und 4 und § 10 Abs. 4 gelten
entsprechend.

Die einzelnen mit Erdeingriffen verbundenen Sanierungsmali-
nahmen missen daher mit der Unteren Denkmalschutzbehor-
de des Landkreises Osnabrick (Fachdienst 6- 51) und mit der
Stadt- und Kreisarchaologie Osnabrick abgestimmt werden.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf 86 (3) des
(Nieders. Denkmalschutzgesetzes:

(3) Soll ein Kulturdenkmal ganz oder teilweise zerstort werden,
so ist der Veranlasser der Zerstdérung im Rahmen des Zumut-
baren zur fachgerechten Untersuchung, Bergung und Doku-
mentation des Kulturdenkmals verpflichtet. Satz 1 gilt unab-
hangig davon, ob die Zerstérung einer Genehmigung nach
diesem Gesetz bedarf. § 10 Abs. 3 Satze 2 und 3, § 12 Abs. 2
Satze 2 bis 4 sowie § 13 Abs. 2 Satze 2 und 3 bleiben unbe-
rahrt.

Die fur eventuelle archéologische Untersuchungen anfallenden
Kosten werden somit nicht von der Arch&ologischen Denkmal-
pflege getragen, sondern sind vom Vorhaben- bzw. Planungs-
trager zu Ubernehmen.

Einzelheiten hierzu werden im
Einvernehmen mit der Unteren
Denkmalschutzbehérde sowie der
Stadt- und Kreisarchdologie Os-
nabruck rechtzeitig vor Beginn der
Erdeingriffe abgestimmt.

3. Freiwillige Feuerwehren Samtgemeinde Furstenau

vom 09.11.2015

Sollte es Baumal3nahmen im Innenstadtbereich Flrstenau ge-
ben, so Ist sicherzustellen das Anfahrtswege der Feuerwehr
frei gehalten werden, bzw. eine sichere Anfahrt jeder Zeit még-
lich ist. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die
Loschwasserentnahmestellen (Hydranten) jeder Zeit einsatz-
bereit bleiben.

Die der Freiwilligen Feuerwehren
Samtgemeinde Filrstenau zum
Brandschutz betreffen nicht die
Bauleitplanung, sondern sind im
Rahmen der nachfolgenden Ge-
nehmigungs- und Ausflhrungs-
planungen fiur die ErschlieBungs-
anlagen zu beachten. Einzelheiten
hierzu werden im Einvernehmen
mit dem zustdndigen Brand-
schutzprifer des Landkreises Os-
nabruck rechtzeitig vor Beginn der
ErschlieBungsarbeiten festgelegt.

4. UHV Nr. 94 ,,GroRe Aa“

vom 15.10.2015

Zu den vorbereitenden Untersuchungen fir das Sanierungs-
gebiet "Innenstadt Furstenau" teile ich mit, dass bei allen Pla-
nungen, die ein Gewasser zweiter Ordnung (Furstenauer Muh-
lenbach, Firstenauer Graben, Rumkebach, Plimpe, Deeper
Aa, Reetbach etc.) direkt oder indirekt betreffen, der Unterhal-
tungs- und Landschaftspflegeverband Nr. 94 "Grof3e Aa" friih-
zeitig mit einzubeziehen ist.

Die Hinweise des UHV Nr.94
wurden gepruft: Innerhalb des
Untersuchungsgebiets befindet
sich nur der ,Flrstenauer Gra-
ben®, der allerdings an dieser Stel-
le entsprechend verrohrt ist. Der
Unterhaltungs- und Landschafts-
pflegeverband Nr. 94 "Grof3e Aa"
wird bei allen Planungen, die den
LFurstenauer Graben“ direkt oder
indirekt betreffen, frihzeitig mit
einbezogen.
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5. Wasserverband Bersenbriick

vom 10.11.2015

Die Vorentwirfe der vorbereitenden Untersuchungen fir das
Sanierungsgebiet ,Innenstadt Furstenau“ haben Sie mir mit o.
a. Schreiben gemaR § 139 BauGB zur Stellungnahme Uber-
sandt.

Der Wasserverband ist im Bereich der Stadt Firstenau fur die
offentliche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung
zustandig. In der Anlage erhalten Sie Bestandsplane fir den
Bereich des Sanierungsgebietes zur Kenntnisnahme und mit
der Bitte um Beachtung bei der weiteren Planung und Plan-
durchfiihrung.

Hinsichtlich der offentlichen Trinkwasserversorgung hat der
Wasserverband bereits mit Schreiben vom 02.05.2008 Stel-
lung genommen. Diese Stellungnahme wird inhaltlich vollstan-
dig aufrechterhalten. Wie bereits in der damaligen Stellung-
nahme ausgefuhrt, liegen dem Wasserverband im Bereich der
Stadt Fiirstenau lediglich die bei der Ubernahme der Trinkwas-
serversorgung ubergebenen Bestandsplane vor. Ob diese Be-
standsplane die genaue Lage der Trinkwasserleitungen dar-
stellt, kann seitens des Wasserverbandes nicht gewahrleistet
werden.

Ab dem 01.01.2009 hat der Wasserverband die Abwasserbe-
seitigung im Gebiet der Samtgemeinde Firstenau und somit
auch im Bereich der Stadt Firstenau Ubernommen. Wie im
Falle der Trinkwasserleitungen befinden sich auch innerhalb
des Sanierungsgebietes noch einige Schmutz- und Regen-
wasserkanéle, deren derzeitiger Zustand unbekannt ist und die
im Falle der Durchfiihrung von Tiefbauarbeiten erneuert wer-
den sollen. Ich moéchte Sie bitten, die Abteilung ,Technik Ab-
wasser” friihzeitig Uber die geplanten Baumalnahmen zu in-
formieren, damit rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten eine
Uberprifung der Kanéle erfolgen kann und eventuelle
Kanalerneurungen im Zuge der Sanierungsmal3nahmen
durchgefuhrt werden kénnen. Des Weiteren befinden sich in-
nerhalb des Sanierungsgebietes auch verrohrte Gewasser, die
in den Bestandspldnen des Wasserverbandes griin gekenn-
zeichnet sind. Ich weise daraufhin, dass die Stadt Furstenau
fur die verrohrten Gewasser zustandig ist.

Gegen die Sanierungsplanungen im Innenstadtbereich der
Stadt Flrstenau bestehen seitens des Wasserverbandes keine
Bedenken. Ich bitte Sie jedoch, den Wasserverband friihzeitig
an den weiteren Planungen zu beteiligen und uber die geplan-
ten MalRnahmen im Sanierungsgebiet zu informieren, damit
eventuelle Leitungssanierungen seitens des Wasserverbandes
vorab geplant werden kdnnen. Fir eventuelle Rickfragen ste-
hen Ihnen die Mitarbeiter des Wasserverbandes selbst-
verstandlich jederzeit zur Verfligung.

Die Bestandsplane des Wasser-
verbandes zur offentlichen Trink-
wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung werden im Rahmen
der nachfolgenden  Genehmi-
gungs- und Ausfihrungsplanun-
gen fir die ErschlieBungsanlagen
beachtet.

Einzelheiten hierzu werden im
Einvernehmen mit dem Wasser-
verband rechtzeitig vor Beginn der
ErschlieBungsarbeiten festgelegt.

6. IHK Osnabriick - Emsland - Grafschaft Bentheim

vom 24.11.2015

Vielen Dank fiir die Ubersendung der Planunterlagen mit lhrer
Mail v. 08.10.2015 zur vorbereitenden Untersuchung im Sinne
des § 141 BauGB des 0.g. Sanierungsgebietes.

Die vorbereitenden Untersuchungen gem. § 141 Abs. 1 Satz 2
BauGB sollen sich auch auf nachteilige Auswirkungen erstre-

Die Stellungnahme der IHK wird
zur Kenntnis genommen.

IPW
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cken, die sich fur die von der beabsichtigten Sanierung unmit-
telbar Betroffenen in ihren personlichen Lebensumsténden
sowie im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich voraussichtlich
ergeben werden.

In diesem Zusammenhang gehen wir daher davon aus, dass
sich die Stadt Furstenau mit den im vorgesehenen Sanie-
rungsgebiet gelegenen Gewerbebetrieben einvernehmlich auf
die Konditionen fiir den Ausgleich eventueller Benachteiligun-
gen durch Sanierungsmaf3nahmen verstandigen wird.

Wir selbst fihren im Sanierungsgebiet keine Planungen durch.
Uns sind auch keine gewerblichen Betrieb bekannt, die im vor-
gesehenen Sanierungsgebiet Entwicklungsplanungen beab-
sichtigen. Eventuell angedachte betriebliche Entwicklungspla-
nungen im Sanierungsgebiet dirften der Stadt Firstenau aller-
dings auch Uber das Beteiligungs- und Mitwirkungsverfahren
im Sinne des § 137 BauGB bekannt sein.

Bitte halten Sie uns im weiteren Sanierungsverfahren auf dem
aktuellen Verfahrensstand.

7. Telekom Technik GmbH

vom 11.11.2015

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom ge-
nannt) - als Netzeigentimerin und Nutzungsberechtigte i.S.v.
§ 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH
beauftragt und bevollméchtigt, alle Rechte und Pflichten der
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Drit-
ter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung neh-
men wir wie folgt Stellung:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der
Telekom.

Bei der Bauausfilhrung ist darauf zu achten, dass Beschadi-
gungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden
werden und aus betrieblichen Grinden (z. B. im Falle von Sto-
rungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikati-
onslinien jederzeit mdglich ist. Insbesondere muissen Abde-
ckungen von Abzweigkésten und Kabelschéchten sowie ober-
irdische Gehause soweit frei gehalten werden, dass sie gefahr-
los geoffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren
werden konnen. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bau-
ausfihrenden vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage der zum
Zeitpunkt der Bauausfiihrung vorhandenen Telekommunikati-
onslinien der Telekom informieren. (Internet:
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de oder mailto: Planaus-
kunft.Nord@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung der Tele-
kom ist zu beachten.

Uber weitere notwendige MaRnahmen zur Sicherung, Verén-
derung oder Verlegung der Telekommunikationslinien der Te-
lekom kénnen wir allerdings erst Angaben machen, wenn uns
die endgultigen Ausbaupléne mit entsprechender Erlauterung
vorliegen.

Sollte sich wahrend der Baudurchfiihrung ergeben, dass Tele-
kommunikationslinien der Telekom im Sanierungsgebiet nicht

Die Hinweise der Telekom zu den
vorhandenen Versorgungsleitun-
gen betreffen nicht die Vorberei-
tenden Untersuchungen, sondern
sind im Rahmen der nachfolgen-
den Genehmigungs- und Ausfih-
rungsplanungen fur die Erschlie-
Rungsanlagen zu beachten.
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mehr zur Verfliigung stehen, sind uns die durch den Ersatz die-
ser Anlagen entstehenden Kosten nach § 150 Abs. 1 BauGB
zu erstatten.

Wir werden Einzelfragen der Kostenerstattung rechtzeitig vor
Baubeginn in Form einer Kosteniibernahmevereinbarung mit
Ihnen vereinbaren.

Bei Planungsénderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen.

Kontakt E-Mail Adresse: Mailto:T-NI-N-Pti-12 @telekom.de

8. Vodafone Kabel Deutschland GmbH vom 13.10.2015

Wir teilen lhnen mit, dass die Vodafone Kabel Deutschland
GmbH gegen die von lhnen geplante MalBhahme keine Ein-
wande geltend macht.

In lhrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanla- | Die Hinweise der Vodafone zu
gen unseres Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben | den vorhandenen Versorgungslei-
im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit ent- | tungen betreffen nicht die Vorbe-
sprechender Auskunft Giber unseren vorhandenen Leitungsbe- | reitenden Untersuchungen, son-
stand abgeben. dern sind im Rahmen der nachfol-
genden Genehmigungs- und Aus-
fihrungsplanungen fir die Er-
schlielBungsanlagen zu beachten.

Nachfolgende Behdrden und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange haben im Rahmen der
Beteiligung geantwortet, es wurden allerdings weder Bedenken noch Anregungen vorgetra-
gen:

. Niederséchsische Landesbehorde fur StralRenbau und Verkehr vom 22.10.2015
. Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 14.10.2015
. Niederséchsisches Forstamt Ankum vom 08.10.2015
. Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie vom 28.10.2015
. Polizeiinspektion Osnabriick vom 15.10.2015
. Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz, und Dienstleistungen der Bundeswehr

vom 19.10.2015
. Handwerkskammer Osnabriick-Emsland-Grafschaft Bentheim vom 28.10.2015
. Staatliches Baumanagement Osnabrtick-Emsland vom 29.10.2015
. Gemeinde Bippen vom 13.10.2015
o Stadt Bramsche vom 15.10.2015
. Samtgemeinde Neuenkirchen vom 15.10.2015
. Gemeinde Berge vom 19.10.2015
. Samtgemeinde Artland vom 20.10.2015
. Samtgemeinde Bersenbriick vom 12.11.2015
. Amprion GmbH vom 16.10.2015
. Erdgas Munster GmbH vom 29.10.2015
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5.2 Burgerbeteiligung

Die Beteiligung der Biurger im Rahmen einer stadtebaulichen Sanierungsmaf3nahme wird
durch den § 137 BauGB ,Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen gesetzlich geregelt:

,Die Sanierung soll mit den Eigentiimern, Mietern, Pachtern und sonstigen Betroffenen még-
lichst friihzeitig erdrtert werden. Die Betroffenen sollen zur Mitwirkung bei der Sanierung und
zur Durchfihrung der erforderlichen baulichen MaBhahmen angeregt und hierbei im Rahmen
des Méglichen beraten werden®,

Zu den bisherigen Planungen fur die Innenstadt von Firstenau haben bereits verschiedene
Aktivitaten zur Beteiligung der Offentlichkeit stattgefunden. Vor allem besonders ,innenstadt-
relevante Personen, Gruppierungen, Institutionen und Vereine wurden in die bisherigen
Uberlegungen zur Attraktivitatsverbesserung der Innenstadt eingebunden, z.B. Werbege-
meinschaft, Stadtmarketingverein, Handwerkerring, Senioren-, Frauen- und Jugendvertreter,
Kirchen, Heimatverein u.a.

Eine erste umfassende offentliche Informations- und Erérterungsveranstaltung zur ,Entwick-
lungsstudie Innenstadt® hat am 26.11.2007 stattgefunden.

Im Rahmen des Erstantrags hat am 06. Mai 2008 - parallel zur Beteiligung der Trager 6ffent-
licher Belange - eine weitere Birgerversammlung mit speziellen Informationen zu den Inhal-
ten der Vorbereitenden Untersuchungen und zum Sanierungsverfahren stattgefunden.

Die Birger im Sanierungsgebiet und auch alle sonstigen Interessierten wurden im Zuge der
erneuten Antragstellung im Jahr 2015 abermals auf die Durchfihrung der Vorbereitenden
Untersuchungen geméafR 8§ 141 Abs. 3 Baugesetzbuch hingewiesen. In der amtlichen Be-
kanntmachung wurden erste vorlaufige Ziele und Zwecke der Sanierung beschrieben und ein
Lageplan mit der Abgrenzung des Untersuchungsgebietes beigefiigt.

Im Rahmen der erneuten Antragstellung wurde am 04. November 2015 - parallel zur erneu-
ten Beteiligung der Trager offentlicher Belange - eine weitere Birgerversammlung durchge-
fahrt. Die Stadt Furstenau hatte hierzu wieder alle Grundstiicks- und Gebaudeeigentiimer im
Untersuchungsgebiet einzeln angeschrieben. AuRerdem wurde Uber die 6rtliche Tagespres-
se auf diese Veranstaltung aufmerksam gemacht (s. Kapitel 5.3).

Nach BegriiBung durch den Blrgermeister und den Stadtdirektor wurden in der Birgerver-
sammlung durch die Blros BauBeCon und IPW Informationen zum Férderprogramm und
zum umfassenden Sanierungsverfahren gegeben sowie der derzeitige Planungsstand zur
Altstadtsanierung vorgestellt.

Die anwesenden Birger (ca. 80) aufRerten in der daran anschlieenden Diskussion tberwie-
gend Zustimmung zu den Planungsabsichten der Stadt Firstenau; insbesondere das Sanie-
rungserfordernis und die Notwendigkeit planerischer Intervention wurden deutlich hervorge-
hoben. Es wurden keine grundsétzlichen Einwénde gegen die Planung vorgetragen.
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Es wurden einzelne kritische Aspekte zur Finanzierung des stadtischen Eigenanteils, zu den
zahlreiche leerstehende Ladenlokalen in der Altstadt, zur hohen Verkehrsbelastung auf der
~Burgstrale“ und der ,Bahnhofstral’e” sowie zur Barrierefreiheit aufgefiihrt. Zudem wurde die
besondere Problemlage der Altstadt in der Konkurrenz zum grof3flachigen Einzelhandel an
der sudlichen Peripherie diskutiert.

Im Vorfeld der erneuten Biirgerversammlung wurde aus der Offentlichkeit zudem angeregt,
einen Rundgang im Bereich der rickwartigen Bebauung an der ,Schwedenstralte und der
~Sankt-Georg-StralRe“ (entlang der alten Stadtbefestigung/Stadtgraben) zu schaffen bzw.
wiederherzustellen.

Die weitere Vorbereitung der Sanierung soll selbstverstandlich unter fortwahrender Beteili-
gung der Betroffenen (Eigentumer, Mieter, Pachter und sonstige Nutzungsberechtigte) ab-
gewickelt werden. Je nach Erfordernis und Bedeutung wird hierbei nachfolgende Informati-
onspalette genutzt:

- Einzelerdrterungen vor Ort oder im Bauamt,

- Gezielte Pressevertffentlichung in Tageszeitungen,

- Offentliche Sitzungen des Rates, der Fachausschiisse
- Broschiren, Informationsflyer u.a.

- Informationsveranstaltungen und Ausstellungen

Selbstverstandlich steht die Stadtverwaltung Furstenau - insbesondere mit dem Fachdienst
.Planen und Bauen® - sowie das Biro IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG jeder-
zeit fur Ruckfragen und Informationsgesprache Uber die weitere Vorbereitung, Durchfiihrung
und Abwicklung der Innenstadtsanierung zur Verfiigung.
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5.3 Presseartikel

@ OSNABRUCKER.
WVAZEITUNG

4. NOVEMBER BURGERVERSAMMLUNG 08.10.2015, 10:31 Uhr

Firstenaus Innenstadt auf Vordermann bringen

Die Innenstadt Furstenau soll wieder auf Vordermann gebracht werden. Foto/Archiv: Jurgen Schwietert

Furstenau. Der Ausschuss Planen, Bauen und
Umwelt der Stadt Fiirstenau hat dem Antrag auf
Stadtebauforderung fiir das Sanierungsgebiet
,Altstadt Fiirstenau“ zugestimmt. Die
Gesamtkosten fiir das Aufbereiten der
Antragsunterlagen betragen 15325 Euro.

Bereits 2007 war ein stadtebauliches
Entwicklungskonzept erarbeitet und 2008 vorbereitende
Untersuchungen in Auftrag gegeben worden. Auf dieser
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Basis hat die Verwaltung nun die Plane Gberarbeiten

und aktualisieren lassen, damit sie als Grundlage fur

einen Antrag auf Stadtebauférderung dienen konnen.

Kay Greiner, Projektleiter bei der BauBeCon, erlauterte

den Ausschussmitgliedern die grundsatzlichen

Uberlegungen. Demnach sind fur dieses Projekt ,Aktive

Stadt- und Oristeilzentren” insgesamt 3,9 Millionen

Euro aufzubringen, die zu je einem Drittel von Stadt,

Land und Bund finanziert werden. Der Anteil von

Firstenau als finanzschwacher Kommune kann durch

zusatzliche Fardermittel womdglich auf 20 Prozent reduziert werden, ein positiver Bescheid sei
voraussichtlich im Mai 2016 zu erwarten. Darliber wirde sich insbesondere die Werbegemeinschaft
freuen. Sie hatie in der vergangenen Wochen wegen des Zustandes der Innenstadt Alarm
geschlagen. (http://www noz de/lokales/samigemeinde-fuerstenau/artikel/622125/grosser-
sanierungsbedarf-in-furstenauer-innenstadi#gallery&0&0&622125)

Sanierungsgebiet umfasst neun Hektar

Anschlielfend definierte Matthias Desmarowitz vom Ingenieurbiiro IPW Wallenhorst die Ergebnisse
der bisherigen Untersuchungen. Danach soll nur noch ein Gebiet van 9,06 Hektar, also der Kemn
der Innenstadt in das Sanierungskonzept aufgenommen werden. Die 2008 untersuchte Flache
umfasste noch 14 Hektar. Die Untersuchungsergebnisse von damals gehen aber nicht verloren und
konnen zu einem spéteren Zeitpunkt wieder relevant werden, wie es in der Sitzung hiel}.
Schwerpunkte der aktuellen Sanierungsplanung sind das Management leer stehender Gebaude
und Baulicken, die Verkehrssituation fir Autofahrer, Fullganger und Radfahrer sowie der
Bewahrung der historischen Stadtstruktur als Trumpf fur den Tourismus.

Biirgerversammlung am 4. November

Am 4. November wird es zu diesem Thema eine Burgerversammiung geben. Parallel sollen erste
Erdrterungen mit Eigentiimern zentraler Grundstiicke stattfinden, die Beteiligung dffentlicher
Aufgabentrager findet ebenfalls zwischen Oktober und November statt. Obwohl Rathauser generell
nicht in das Farderprojekt einbezogen werden kénnen, soll die Schlossanlage als solches dennoch
Beachtung finden, war sich der Ausschuss einig.
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i OSNABRUCKER.
VAZEITUNG

STADT LADT BURGER EIN 02.11.2015, 11:45 Uhr

Infos zur Zukunft der Fiirstenauer Innenstadt

e

Schon geht anders — in der Fi Innenstadt gibt es Sanierungsbedarf. Am Mittwoch 1adt die Stadt zu einer Infoveranstaltung ein. Foto: Jirgen Schwistert

Firstenau. Am Mittwoch, 4. November, steht die Zukunft der Fiirstenauer
Innenstadt im Sitzungssaal des Schlosses im Mittelpunkt. Um 19 Uhr
beginnt dort eine Infoveranstaltung, zu der alle interessierten Biirger
eingeladen sind.

Wie berichtet, hat die Stadt Firstenau im Sommer beim Land Niedersachsen
einen Antrag auf Stadtebauférderung
(http/fwww.noz.deflokales/samtgemeinde-
fuerstenau/artikel/624824/furstenaus-innenstadt-auf-vordermann-bringen)
gestellt, um Geld fiir die Sanierung der Innenstadt zu bekommen. Insgesamt
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geht es um eine Projektsumme von fast vier Millionen Euro. Wirde der Antrag genshmigt, misste die Stadt ein Drittel der
Summe dbernghmen. Da aber die Kommune nachweislich als finanzschwach gelte, kénne es auch sein, dass sie nur 20
Prozent der Summe dbemehmen misse, so Stadtdirektor Benno Tritken.

Der Forderantrag bezieht sich auf das Stadtgebist von Café West bis zum Reginenstift. Nicht einbezogen ist die
Schlossinsel, da Verwaltungsgebaude in der Regel nicht in solche Forderprojekie einbezogen werden kdnnen.

Werbegemeinschaft sieht Handlungsbedarf

Falls der Antrag genehnmigt wird — in frilheren Jahren hat das nicht geklappt — kdnnte unter anderem das Mobiliar in der
Innenstadt erneuert werden — ob es um Milleimer, Laternen, Banke oder Poller geht. Auch sei die Barriersfreiheit in dar
Innenstadt ein Thema, so Benno Tritken. Weiterhin stehe beispielsweise sicher auch die stidtebauliche Aufwertung des
Geldndes am Hohen Tor zur Debatte. Dort befindet sich derzeit ein Parkplatz, der vor allem durch seine Schlaglécher
negativ auffallt.

Dass es dringenden Handlungsbedarf hatte im Oktober auch die Werbegemeinschaft in einer Sitzung des Stadtrates
(hitp/fwww noz.defllokales/samtgemeinde-fuerstenau/artikel/622 125/grosser-sanierungsbedarf-in-furstenauer-
innenstadttgallery&0£&08&622125) deutlich gemacht. So wias die Vorsitzende Kann Wolke-Hoeveler unter anderem auf
auseinandergesprengte Baumringe, auf angefahrenen Stralienlampen, schiefstehende Poller und auf verbeulte Milleimer
hin. Auch sich abzeichnende Leerstinde in Geschiaften bereiteten ihr Sorge. Das seien alles Entwicklungen, die nicht gut
fir Flrstenau seien, so Karin Wolke-Hoeveler.
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@ OSNABRUCKER.
WVAZEITUNG

VERWALTUNG STELLT ANTRAG VOR 05.11.2015, 15:02 Uhr

3.9 Millionen Euro fiir die Fiirstenauer Innenstadt?

Das ist die |dealvorstellung: Junge Familizn freusn sich awf den Beswch der Firstenauer Innenstadt. Dafir muss aber kraftig am Flair und dem Angebaot
gearbeitet werden. Das soll geschehen, wenn der Farderanirag der Stadt im nachsten Jahr im Mai genehmigt werden sollte. FotolArchiv: Jirgen Schwistert

Fiirstenau. Klappt es dieses Mal mit dem Férdergeld zur Sanierung der
Fiirstenauer Innenstadt? Die Chancen stehen offenbar nicht schlecht,
zumal alles gut vorbereitet und im Fluss ist, wie die Verantwortlichen der
Stadt sowie die beauftragten Planer wahrend eines Info-Abends am
Mittwoch im Sitzungssaal des Schlosses deutlich machten.

Die wesentlichen Eckpunkie des Férderantrages, der iiber das Programm
_Aktive Stadt- und Ortsteilzentren”® [Auft, stellten Stadtdirektor Benno Tritken,
Kay Greiner vom Sanierungstriger Baubecon sowie Matthias Desmarowitz von
der Ingenieurplanung Wallenhorst vor. Grundlegendes Ziel sei der Erhalt und
die Entwicklung der Innenstadt. Dafiir sei iber acht Jahre verteilt eine
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Projektsurmme von 3,9 Millionen Euro vorgesehen. Ein Drittel der Summe misse die Stadt Furstenau aufbringen. Wegen
der Finanzschwiche der Kommune seien aber vielleicht auch nur 20 Prozent fallig. Die vorbereitenden Untersuchungen,
die die Grundlage fir den Férderantrag darstellten, seien abgeschlossen, die Politik habe dem Vorhaben ebenfalls
zugestimmt (http:/fwww.noz deflokales/samtgemeinde-fuerstenau/artikel/624 824/ furstenaus-innenstadt-auf-vordermann-
bringen) , der Antrag liege inzwischen in Hannover vor. Der Info-Abend sel nun ein weiterer Schritt, dem am Donnerstag
der Besuch einer Delegation aus dem Sozialministerium Hannover folge.

Zu wenig Flair in der Innenstadt

Mit einer Bewilligung des Férderantrages rechnen Stadt und Planer im Mai 2016. Dann kénnte es auch gleich losgehen.
Dass es dringenden Handlungsbedarf gibt, machte Matthias Desmarowitz deutlich. Hauptproblemfelder seien die grofie
Zahl von Leerstianden, Angebotslicken im Einzelhandel sowie die teilweise unzureichende Aufenthalts- und
Freiraumqualitit in der Innenstadt. Auch gebe es eine Reihe von sanierungsbedirftigen Gebduden, Strallen und Plitzen
sowie Defizite, was die Bamerefreiheit angehe. Entsprechend seien die Ziele fiir den Forderantrag formuliert worden. So
wolle die Stadt die Zahl der Leerstinde verringern, fir mehr Flair sorgen, mit Geb3ude- und Grundstiickseigentimern dber
Sanierungsprojekte sprechen und auch Geld dafiir bereitstellen. Uberdies gelte es, die mittelalterliche Struktur der
Innenstadt deutlicher herausarbeiten, die in ihrer Geschlossenheit so weit und breit nicht zu finden sei, wie Matthias
Desmarowitz betonte. In diesem Zusammenhang misse auch dariiber nachgedacht werden, wie noch besser auf den
historischen Stadtkern aufmerksam gemacht werden kénne. Weiterhin sei es iiberlegenswert, liber eine Anderung der
Verkehrsfiihrung in der Innenstadt nachzudenken, indem beispielsweise die Einbahnstraltenregelung umgekehrt werde. So
wirde die Einfahrt in die Innenstadt durch das Hohe Tor besser betont.

Thema Mittelalter starker betonen

Zudem sei die Ansiedlung eines kleinen Nahversorgungsmarktes in der Innenstadt winschenswert, so Matthias
Desmarowitz. Dariiber hinaus kdnne die Stadt mit Blick auf den Tounsmus das Thema Mittelalter noch starker als bisher
aufgreifen.

Weiterhin erklarte der Planer, wie die 3,9 Milionen Euro — wenn sie denn flieRen — genutzt werden kénnten. Der grélite
Posten ist demnach fir die Sanierung von Stralen und Platzen vorgesehen — 1,5 Millionen Euro. Fir die Sicherung und
Sanierung von historischen Gebauden kdnnten 500000 Euro flieen, fir die Modernisierung und Instandsetzung von
Geschaftshdusem sowie fir die Zusammenlegung von Grundstiicken 700000 Euro. Fir Ordnungsmalnahmen zum Erhalt
des historischen Stadtbildes kdnne ein Betrag von 630000 Euro veranschlagt werden. Weiteres Geld sei fur die Planungen
der Projekte notwendig — etwa 350000 Euro. Darlber hinaus werde Geld fir Birgerbeteiligung sowie die Beratung von
Privateigentimem bei der Sanierung von Gebduden und Grundstiicken bendtigt.

|deen gefragt

Die Flache, die in das Férderprojekt einbezogen worden ist, betragt 9,06 Hektar und umfasst tatsachlich nur den Kern der
Innenstadt. Das ist im Vergleich zum ersten Férderantrag im Jahre 2008 deutlich weniger. Damals ging es noch um 26
Hektar.

Seit 2008 und den folgenden vergeblichen Anldufen, Fordergeld zu bekommen, hat sich die Situation in der Innenstadt
nicht wirklich verbessert, auch wenn die Kommune nicht untitig war. Im Torhaus auf der Schlossinsel gibt es inzwischen
ein Restaurant, es sind Hinweistafeln mit Verweis auf die Innenstadt aufgestellt worden, die Zahl der Leerstande ist leicht
zuriickgegangen, wie Benno Trittken betonte. Gleichwohl muss etwas geschehen.

(httpZfwww.noz de/lokales/samtgemeinde-fuerstenau/artikel/622 125/grosser-sanierungsbedarf-in-furstenauer-
innenstadi#gallery&0&08622125) Das zeigte auch einmal mehr die Debatte nach Abschluss des Info-Teils — ob es nun um
die ausgebrannte ehemalige Apotheke im Zentrum ging oder um den Umsatz, der in Firstenau inzwischen zu 80 Prozent
von Geschaften auf den _griinen Wiesen™ vor den Stadttoren gemacht wird.

Blieb am Schluss noch ein Appell: Wer Ideen fir die Innenstadt habe, solle sie der Verwaltung mitteilen. Es dirfe ruhig

mutig und frei gedacht werden, betonte Benno Triitken.
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6 Erneuerungskonzept / Stadtebauliche Planungsziele
6.1 Stadtebauliches Leitbild / Leitziele / Handlungsschwerpunkte

Das Stadtzentrum von Furstenau (Altstadt) ist Kristallisationspunkt wirtschaftlicher, gesell-
schaftlicher und kultureller Aktivitaten, ist Imagetrager und stiftet Gber die Ortslage hinaus
regionale ldentitat. Als Grundzentrum Ubernimmt es auch zentrale Funktionen fir das Um-
land. Die Lebensqualitéat und die Einstellung der Bevolkerung zu ihrer Stadt als Lebensmit-
telpunkt werden durch die Qualitéat ihres Zentrums malf3geblich beeinflusst. Ein attraktives
Stadtzentrum ist ein wichtiger Standortfaktor, der wesentlichen Einfluss bei der Wahl von
Wohnort, Arbeitsplatz und Betriebsstandort hat. Von besonderer Bedeutung sind in diesem
Zusammenhang die Wechselwirkungen und -beziehungen zur Konversion der ehemaligen
-Lommern-Kaserne® ca. 2 km noérdlich des Stadtzentrums.

Ziel der Planung ist es, die Attraktivitdt und die Anziehungskraft der Altstadt von Firstenau
durch die Beseitigung von Leerstanden und Brachflachen, BaullickenschlieRungen etc. zu
verbessern. Eine wesentliche stadtebauliche Erneuerung der Altstadt ist durch die Sanie-
rungsmafnahme zwischen 1974 und 1995 erfolgreich durchgefiihrt worden. Diese gilt es
nun maBvoll weiterzufiihren und in einzelnen Bereichen zu vervollstandigen. Durch behut-
same Erneuerungs- und Modernisierungsmalnahmen in der historischen Altstadt kénnen
unter Einbeziehung der Schlossinsel die individuellen Besonderheiten des Furstenauer
Stadtzentrums als ,Alleinstellungsmerkmale® herausgearbeitet werden und Furstenau in der
Konkurrenz zu benachbarten Grund- und Mittelzentren langfristig gut positionieren. Die be-
reits vorhandenen Standortvorteile von Flrstenau sind die gut erhaltene mittelalterliche
Stadtstruktur, ein groRer Einzugsbereich, Ubersichtlichkeit sowie ein ausreichendes Park-
platzangebot. Durch die Betonung des mittelalterlichen Ambientes / Flairs im Stadtzentrum
mittels gut gestalteter dffentlicher StralRen und Platze bietet sich die Chance, entscheidende
stadtebauliche Impulse fir eine Verbesserung der Einkaufs- und Aufenthaltsqualitat in der
Altstadt von Furstenau auszulésen, um so vorhandene Defizite abzubauen.

Deshalb sind an die stadtebauliche Qualitéat der einzelnen Malinahmen hohe gestalterische
und funktionale Anspriiche zu stellen, die der angestrebten Attraktivitdt gerecht werden mus-
sen. Zu einer hohen Attraktivitat und Anziehungskraft tragen neben einem attraktiven und
vielfaltigen Einzelhandel auch Einrichtungen aus dem Gastronomie-, dem Kultur- und dem
Freizeitbereich bei. Gut gestaltete ¢ffentliche StraRen und Platze mit einer hohen Aufent-
haltsqualitét bilden die Voraussetzung fur ein lebendiges vielfaltiges 6ffentliches Leben so-
wohl fir die Burger von Furstenau wie auch fir Besucher.

Auf Anregung aus der Birgerschaft plant die Stadt Fiurstenau eine Umkehrung der derzeiti-
gen Einbahnstral3enreglung im Stadtzentrum zur Verbesserung der Anbindung des Aue-
Centers an das Stadtzentrum. Die Werbegemeinschaft Firstenau begrift diese Mal3nahme.

Zudem werden samtliche 6ffentlichen Baumalinahmen innerhalb des Stadtzentrums den An-
forderungen einer Dbarrierefreien Gestaltung im Sinne des Artikels 9 der UN-
Behindertenrechtskonvention angepasst. Dieses kann z. B. durch einen niveaugleichen Aus-
bau 6ffentlicher Flachen und Anlage von Leitsystemen fiir Sehbehinderte erfolgen.
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Die Stadt Furstenau verfolgt zur Weiterentwicklung und Attraktivitdtsverbesserung der In-
nenstadt in drei Prioritétsstufen folgende Planungsziele:

- Beseitigung von Leerstanden (Planungsziel 1)

- Historische Stadtstruktur/,touristische Highlights“ herausarbeiten (Planungsziel 2)
- Ambiente / Flair verbessern (Planungsziel 3)

- Rundgang innerhalb des Geschéaftszentrums verbessern (Planungsziel 4)

- Ansiedlung eines kleinen Nahversorgungsmarkts (Planungsziel 5)

- Verkehrs- und Parkplatzsituation optimieren (Planungsziel 6)

6.2 Integriertes Mallnhahmen- und Handlungskonzept

Das nachfolgend dargestellten Mal3nahmen- und Handlungskonzept basiert auf dem Erstan-
trag von 2008 und dem Integrierten stéadtebaulichen Entwicklungskonzepts vom September
2015. Da die Stadt Furstenau - trotz der bislang nicht erfolgten Aufnahme - in den letzten
Jahren nicht untétig gewesen ist, konnten einige Malinahmen aus dem urspriinglichen Hand-
lungskonzept bereits im Rahmen der stadtischen Haushaltsplanung sowie durch private Ak-
teure umgesetzt werden. Sowohl die gezielte Werbung fur die Altstadt in den Geschaften am
Innenstadtrand als auch die vorgeschlagene Beschilderung an der BundesstraRe B 214 zur
Verbesserung der Eingangssituation sind erfolgreich umgesetzt worden. Der Umbau des
sudlichen Torhauses auf der Schlossinsel fiir Gastronomie ist zwischenzeitlich erfolgt.

Im Konzept werden die aufgefihrten Planungsziele préazisiert und die erforderlichen Malf3-
nahmen aufgezeigt, mittels derer die erhobenen stadtebaulichen Missstande im Untersu-
chungsgebiet behoben werden kénnen (s. nachfolgende Karte). Dieses Konzept wurde als
konkreter Handlungsleitfaden (,to-do-Liste®) erstellt, nach dem die Stadt Fiurstenau bzw. alle
Ubrigen Beteiligten umgehend tatig werden wollen. Ferner enthalt das Konzept einen Priori-
tatenvorschlag.

Im Gegensatz zur bisherigen ,klassischen® Stadtsanierung stehen bei der aktuellen Innen-
entwicklung im Firstenauer Stadtzentrum weniger rein planerische und bauliche Mal3nah-
men an, sondern es sind in besonderem Umfang auch Stadtmanagement-Aktivitdten not-
wendig. Nur durch eine intensive, professionell begleitete bzw. moderierte Kommunikation
zwischen allen beteiligten Akteuren des Innenstadtgeschehens ist die dringend erforderliche
Privatinitiative, z.B. in Bezug auf die Beseitigung von Leerstéanden, die SchlielBung von Bau-
licken, die Schaufenstergestaltung etc., zu férdern und in Einklang mit den Zielen der Stadt
zu bringen.

Das integrierte MaRnahmen- und Handlungskonzept soll sich als wichtiger Motor fir die wei-
tere Entwicklung der Altstadt bewahren. Es wird mehr denn je darauf ankommen, die dffent-
lichen Mittel konzentriert und koordiniert in den vordringlichen Handlungsschwerpunkten ein-
zusetzen. Die eingesetzten Stadtebauforderungsmittel sollen mit ihrer Anstof3- und
Multiplikatorwirkung den Erneuerungsprozess initieren und zu einem selbsttragenden Auf-
schwung beitragen.
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Bevor Mittel aus der Stadtebauforderung beantragt werden, sollen andere Finanzierungs-
moglichkeiten - soweit moglich - primar in Anspruch genommen.

Fur die anstehende stadtebauliche Sanierungsmaf3nahme ist daher eine ganzheitliche Stra-
tegie mit 6konomischen, 6kologischen, sozialen, politischen sowie innovativen zukunftsorie n-
tierten Konzepten gefragt. Es geht um die Verkntpfung von stadtebaulichen/baulichen Aktivi-
taten mit Impulsen fir Investitionen, Beschaftigung, Umwelt, Kultur und Fremdenverkehr.
Das nachfolgend aufgezeigte Handlungskonzept soll fur die komplexe Aufgabe erste inte-
grierte Losungsansétze aufzeigen und die erforderlichen Einzelmal3nahmen mit dem Verfah-
rens- und Finanzierungsmanagement synchronisieren. Es bedarf selbstverstéandlich der
Fortschreibung in der weiteren Vorbereitungs- und Durchfihrungsphase.

LY
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Planungsziel 1: Leerstande beseitigen
MaRnahme Wer kimmert sich? / Welche Fachleute sind Prioritat ge;g?taetﬁte Erle-
Wer entscheidet? einzuschalten? digt?
hoch mittel gering | hoch mittel gering

11 Nachnutzer suchen

(kein Wohnen im EG in Geschéftshausern!); defizi-
tare Branchen gemanR Standortgutachten (IMAG
von 2005) ansiedeln: Bekleidung / Textilien, Schu-
he, Unterhaltungselektronik / Elektroartikel, Gast-
ronomie, Arzte, Feinkost

Haus- und Grundstiicks-
eigentimer / Werbege-
meinschaft

ortliche Immobilienmakler,
Banken etc.

X
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Planungsziel 2: Historische Stadtstruktur / ,,touristische Highlights“ herausarbeiten
MaRnahme Wer kimmert sich? / Welche Fachleute sind Prioritat ge;g?fietﬁte Erle-
Wer entscheidet? einzuschalten? digt?
hoch | mittel |gering | hoch |mittel |gering

21

Historische Geb&aude / Ensemble und sonstige
bauliche Anlagen erhalten und sinnvoll nutzen

erforderliche Arbeitsschritte:

Umbau und Umnutzung des stdlichen Torhauses
am Schloss fir Gastronomie (Entwurfs- und Aus-
fuhrungsplanung erstellen, Gebaudesubstanz um-
bauen, Vermarktung / Betreibersuche)

Stadtverwaltung / Politik

Architekt / Baufirmen /
Immobilienmakler

Statik / Standsicherheit etc. am ,Hohen Tor" prifen
und ggf. notwendige Malinahmen ergreifen

Stadtverwaltung / Politik

Architekt / Bauingenieur

MaRnahmen an privaten Wohn- und Geschéfts-
hausern

Stadtverwaltung / Politik /
Haus- und Grundstlicks-
eigentimer

Architekt / Bauingenieur
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MaRnahme Wer kimmert sich? / Welche Fachleute sind Prioritat ge;g?tegrz]te Erle-
Wer entscheidet? einzuschalten? digt?
hoch | mittel |gering | hoch |mittel |gering
2.2 | Erhaltung bzw. Wiederherstellung des histori-
schen Stadtbildes und Stadtgrundrisses
~Schllisselgrundstiicke” erwerben Stadtverwaltung / Politik / | Stadtplaner /
Haus- und Grundstiicks- Freiraumplaner / X X
eigentimer Bauingenieur
2.3 | Schlossinsel / Schloss als Kulisse fur

(spezielle) Veranstaltungen nutzen

erforderliche Arbeitsschritte:

Veranstaltungskonzept erstellen bzw. ergéanzen
(z.B. Mittelaltermarkt u.a.)

Stadtverwaltung /
Werbegemeinschaft /
Stadtmarketingverein /
Handwerkerring / Politik

Tourismusberater /
Veranstaltungsagentur
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MaRnahme Wer kimmert sich? / Welche Fachleute sind Prioritat ge;g?tegrz]te Erle-
Wer entscheidet? einzuschalten? digt?
hoch | mittel |gering | hoch |mittel |gering

2.4

Haupteinkaufsbereich (,,GroRe Strafe*) mit der
touristisch interessanten ,,SchwedenstraBe*
verknupfen (sehenswerte Fachwerkarchitektur)

erforderliche Arbeitsschritte:

moderne und aussagekraftige Beschilderung /
SWegweiser* konzipieren und aufstellen (Gesamt-
konzeption / ,corporate identity” z.B. zur Wegwei-
sung an der Bundesstral3e!)

Stadtverwaltung /
Werbegemeinschaft /
Stadtmarketingverein /
Handwerkerring / Politik

Stadtplaner /
(Werbe-) Graphiker

.Kleine StralRe“ gestalterisch aufwerten (z.B. Ober-
flachengestaltung, Beleuchtung, etc.); evtl. Glas-
Uberdachung / Passage?!

Stadtverwaltung /
Werbegemeinschaft /
Stadtmarketingverein /
Handwerkerring / Politik

Stadtplaner /
Freiraumplaner /
Architekt
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Planungsziel 3: Ambiente / Flair der Innenstadt (Altstadt) verbessern
MaRnahme Wer kimmert sich? / Welche Fachleute sind Prioritat ge;g?taletﬁte Erle-
Wer entscheidet? einzuschalten? digt?
hoch | mittel |gering | hoch |mittel |gering
3.1 Moéblierung und Ausstattung im 6ffentlichen
Stadtraum modernisieren
erforderliche Arbeitsschritte:
Gesamtkonzept erstellen (Alternativen aufzeigen Stadtverwaltung / Stadtplaner /
und erdrtern; Bemusterung als Entscheidungshilfe) | Werbegemeinschaft / Freiraumplaner X X
Stadtmarketingverein /
Handwerkerring / Politik
schrittweise Realisierung (wichtig: trotz hoher | Stadtverwaltung / Politik Stadtplaner /
Gesamtkosten als ,Initialziindung“ kurzfristig Freiraumplaner / X X
mit der Realisierung beginnen, z.B. in Verbin- Fachfirmen
dung mit der Neugestaltung des Marktplatzes)
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. . L eschatzte
MaRnahme Wer kimmert sich? / Welche Fachleute sind Prioritat 9 KOSteer Erle-
Wer entscheidet? einzuschalten? digt?
hoch | mittel |gering | hoch |mittel |gering
3.2 Beleuchtung modernisieren / Akzente setzen
(z.B. durch Fassadenbeleuchtung)
erforderliche Arbeitsschritte:
Beleuchtungskonzept erstellen (Alternativen auf- Stadtverwaltung / Freiraumplaner /
zeigen und erdrtern; Bemusterung als Entschei- Werbegemeinschaft / Lichtplaner / X X
dungshilfe) Stadtmarketingverein / Fachfirmen
Handwerkerring / Politik
schrittweise Realisierung Stadtverwaltung / Politik Freiraumplaner /
Lichtplaner / X X
Fachfirmen
3.3 | Vordacher (Wetterschutz) teilweise erneuern
und ergénzen
erforderliche Arbeitsschritte:
Gesamtkonzept erstellen (Alternativen aufzeigen Stadtverwaltung / Freiraumplaner /
und erdrtern; Bemusterung als Entscheidungshilfe) | Werbegemeinschaft / Architekt / X X
Stadtmarketingverein / Fachfirmen
Handwerkerring / Politik
schrittweise Realisierung . . .
Hauseigentumer / Freiraumplaner /
Geschaftsinhaber Architekt / X X
Fachfirmen
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Planungsziel 4: Rundgang innerhalb des Geschaftszentrums verbessern
MaRnahme Wer kimmert sich? / Welche Fachleute sind Prioritat ge;g?taetﬁte Erle-
Wer entscheidet? einzuschalten? digt?
hoch | mittel |gering | hoch |mittel |gering
4.1 Baullicken schlieRen
erforderliche Arbeitsschritte:
Mitwirkungsbereitschaft der Grundstiickseigentu- Stadtdirektor / ortliche Immobilienmakler,
mer klaren / fir eine Veranderung ,werben® Werbegemeinschaft Banken etc. X
schrittweise Realisierung Haus- und Grundstiicks-
eigentimer X X
4.2 | Teilweise Umnutzung der Erdgeschosse (nur

publikumsorientierte Nutzungen / kein Wohnen !)

erforderliche Arbeitsschritte:

Mitwirkungsbereitschaft der Grundstiickseigentu-
mer klaren / fir eine Veranderung ,werben®

Stadtdirektor /
Werbegemeinschaft

ortliche Immobilienmakler,
Banken etc.

schrittweise Realisierung

Haus- und Grundstiicks-
eigentimer
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MaRnahme Wer kimmert sich? / Welche Fachleute sind Prioritat ge;g?taetrz]te Erle-
Wer entscheidet? einzuschalten? digt?
hoch | mittel |gering | hoch |mittel |gering

4.3

Marktplatz als Mittelpunkt und ,,gute Stube“ der
Altstadt umgestalten

erforderliche Arbeitsschritte:

Gesamtkonzept - einschl. Umfeldgestaltung der
St.-Georg-Kirche - erstellen (Grundsatzentschei-
dung Uber ,Autofreiheit® / Parken treffen): teilweise
Erneuerung der Pflasterung z.B. in Verbindung mit
einer Ausweitung der Au3engastronomie, Witte-
rungsschutz (mobil oder evtl. als Glasuberdachung)

Stadtverwaltung /
Werbegemeinschaft /
Stadtmarketingverein /
Handwerkerring / Politik /
Kirchengemeinde St.
Georg

Stadtplaner /
Freiraumplaner /
gof. Architekt

Realisierung

Bauamt / Kirchengemein-
de St. Georg

Freiraumplaner /
gaf. Architekt /
Fachfirmen
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Planungsziel 5: Ansiedlung eines kleinen Nahversorgungsmarkts
MaRnahme Wer kimmert sich? / Welche Fachleute sind Prioritat ge;g?taetﬁte Erle-
Wer entscheidet? einzuschalten? digt?
hoch | mittel |gering | hoch |mittel |gering
5 Zusammenlegung von Grundstucken
Realisierung: bestehende Geb&ude umbauen | Privater Investor / Haus- | Architekt / Bauingenieur X X
und erweitern, ggf. teilweise abbrechen und Grundstickseigenti-
mer
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Planungsziel 6: Verkehrs- und Parkplatzsituation optimieren
MaRnahme Wer kimmert sich? / Welche Fachleute sind Prioritat ge;g?taetﬁte Erle-
Wer entscheidet? einzuschalten? digt?
hoch | mittel |gering | hoch |mittel |gering
6.1 Barrierefreier/behindertengerechter Umbau der | Stadtverwaltung / Politik StralRenplaner /
StraRen und Stadtplatze Freiraumplaner / X x
Fachfirmen
Schwerpunktbereiche: ,GroRRe Stralke“ / ,Buten
Porten®, ,Pferdemarkt*
6.3 | Parkleitsystem erstellen (in Verbindung mit
Beschilderung / Werbung fir die Altstadt) X X
erforderliche Arbeitsschritte: siehe 2.4.1
6.4 |Zufahrt zur Schlossinsel von Siden aus
verbessern (Platzgestaltung)
erforderliche Arbeitsschritte:
Entwurfs- und Ausfihrungsplanung erstellen Stadtverwaltung / Politik | Freiraumplaner
(Landschaftsarchitekt) X
Umgestaltung durchfuhren Stadtverwaltung / Politik | Freiraumplaner /
Garten- und Landschafts- X
baubetrieb
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MaRnahme Wer kimmert sich? / Welche Fachleute sind Prioritat ge;g?tegrz]te Erle-
Wer entscheidet? einzuschalten? digt?
hoch | mittel |gering | hoch |mittel |gering

6.5

Neues Verkehrskonzept zur verbesserten An-
bindung des Stadtzentrum aus Richtung Aue-
Center

erforderliche Arbeitsschritte:

EinbahnstralRen-Beschilderung sowie libergeordne-
te Beschilderung der Parkplatze anpassen / Durch-
fahrtsverbot fur Lkw auf Burgstraf3e in Richtung
Stadtzentrum einrichten

Stadtverwaltung / Politik

Verkehrsplaner

Teilflache der ,Kinobrache® fir Umfahrung des
»,Hohen Tors" erwerben

Stadtverwaltung / Politik /
Haus- und Grundstiicks-
eigentimer

Stadtplaner /
StraRenplaner /
Freiraumplaner / StraRen-
und Tiefbaubetrieb /
Garten- und Landschafts-
baubetrieb
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7 Kosten und Finanzierung
7.1 Zusammengefasste Kosten- und Finanzierungsubersicht

Die Vorbereitenden Untersuchungen stellen die Grundlage fur die Ermittlung der finanziellen
Fordermittel dar, die zur Durchfiihrung der stadtebaulichen Sanierungsmafinahme erforder-
lich werden.

Die Stadt Furstenau beabsichtigt, die vorgesehenen Maflinahmen in einem Zeitrahmen von
etwa 8 Jahren auszufihren. Fir diesen Zeitraum werden nachfolgend der Kostenrahmen
und dessen Finanzierung in einer ersten Ubersicht aufgestellt. Zu Beginn dieser MaRnahme
kann dieser Kostenrahmen einschlief3lich der Finanzierungsubersicht nur ein erster Anhalt im
Sinne einer groben Einschatzung sein.

Die Ausgaben- und Einnahmepositionen kdnnen erst nach einer weiteren Detaillierung der
stadtebaulichen Planung und nachfolgender oder auch paralleler Einzelplanungen weiter
konkretisiert werden.

Auch kénnen die vom Bund und vom Land der Stadt zuflieBenden Stadtebauférderungsmittel
nur sukzessive belegt und konkretisiert werden. Die Kosten- und Finanzierungstibersicht soll
als Planungs- und Steuerungsinstrument der stadtebaulichen Innenentwicklung genutzt und
eingesetzt werden.

Mit diesem Instrument soll belegt werden, dass die Gesamtmalnahme innerhalb des vorge-
sehen Zeitraums von 8 bis 12 Jahren durchgefiihrt werden kann. Sie dient tUberdies der stad-
tischen Haushaltsplanung und der Abstimmung mit Investitionen anderer Planungs- und Be-
darfstrager. Es wird eine laufende Aktualisierung dieser Kosten- und Finanzierungsibersicht
vorgenommen, sie wird im Verlauf der weiteren Vorbereitungs- und Durchfihrungsphase
standig dem Planungsfortschritt entsprechend angepasst. Unter dem Gesichtspunkt der zi-
gigen Durchfihrung ist die Finanzierbarkeit der einzelnen Maf3nahmen nachzuweisen.

Gemal nachfolgender Kosten- und Finanzierungstbersicht betragen die Gesamtkosten ca.
3,9 Mio. €.

Bezogen auf einen Zeitraum von 8 Jahren ergibt das einen durchschnittlichen kommunalen
Eigenanteil zur Stadtebauférderung von ca. 160.000,- € p.a., der im Rahmen der mittelfristi-
gen Finanzplanung finanzierbar ist. Hinweis: Der stadtische Eigenanteil wird voraussichtlich
deutlich niedriger ausfallen, da bislang keine Einnahmen angesetzt wurden, bzw. angesetzt
werden konnten.
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7.2

Kosten- und Finanzierungsubersicht

Kosten

1.

Weitere Vorbereitung der Gesamtmal3nahme
(Stadtebauliche Planung, Vorentwurfsplanungen
fur Straf3en und Platze, sonstige Gutachten) ca. 350.000,-€

Birgerbeteiligung und Offentlichkeitsarbeit
(Informationsbroschiren/Infoblatter, Dokumentationen
Vorbereitung und Durchfiihrung von Blrgerversammlungen) ca. 25.000,-€

MalRnahmen zur Sicherung erhaltenswerter Gebaude, historischer
Ensembles oder sonstiger baulicher Anlagen von geschichtlicher,
kunstlerischer oder stadtebaulicher Bedeutung ca. 500.000,-€

- ,Hohes Tor" (Statik / Standsicherheit, etc.)
Zusammenlegung von Grundstiicken

- MaRnahmen an privaten Wohn- und Geschéftshdusern
- u.a.

Modernisierung und Instandsetzung, Aus- und Umbau
der unter Punkt 3. genannten Gebaude oder Ensembles ca. 700.000,- €

Erhaltung und Umgestaltung von Straf3en und Platzraumen
von geschichtlicher, kiinstlerischer oder stadtebaulicher Bedeutung ca. 1.500.000,- €

- Barrierefreie bzw. behindertengerechte Oberflachengestaltung
(Schwerpunktbereiche: ,GroRe Stral’e”/ ,Buten Porten®, ,Pferdemarkt®)
- Neues Verkehrskonzept umsetzen
- Modernisierung der Ausstattung, Moblierung und Beleuchtung
im gesamten Altstadtbereich (auf der Grundlage eines Gesamtkonzepts)
- u.a.

Ordnungsmafinahmen zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung
des historischen Stadtbildes und Stadtgrundrisses ca. 630.000,- €

- Erwerb von ,Schlisselgrundstiicken®
Teilflache der ,Kinobrache® zur ,Umfahrung” des ,Hohen Tors*
- u.a.

Leistungen von Sanierungstragern zur Beratung von Eigentiimern
Uber die Einhaltung von Auflagen der Denkmalpflege, oder
aus ortlichen Satzungen ca. 200.000,-€

Summe Kosten gesamt ca. 3.900.000,- €

IPW
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Einnahmen

Die zweckgebundenen Einnahmen (Erlése durch die Reprivatisierung von Grundstiicken u.&.
konnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht kalkuliert werden. Erst nach Vorlage der fortge-
schriebenen stadtebaulichen Planung kann die Einnahmensituation préazisiert werden.

Offentliche und private MaBnahmen

Der Einsatz von Stadtebauférderungsmitteln soll in dem geplanten Sanierungsgebiet u.a. zu
einer Beseitigung gewerblicher Leerstdande und einer nachhaltigen Starkung und Attraktivi-
tatsverbesserung des zentralen Versorgungsbereichs von Firstenau fuhren. Die naher be-
schriebenen und verfolgten Leitziele kdnnen alleine mit 6ffentlichen Mitteln nicht erreicht
werden. Die zum Einsatz kommenden Stadtebaufdrderungsmittel sollen daher 6konomisch
relevante Anstof3wirkung erzielen im Hinblick auf

- andere o6ffentliche Investitionen,

- private Investitionen,

- die Bundelung o6ffentlicher Mittel (z. B. Stadtebau- und Wirtschaftsforderung) bei privaten
Investitionen,

- die Verbesserung der Aufenthaltsqualitat und Standortkultur.

Der Sanierungserfolg liegt besonders im abgestimmten Zusammenwirken zwischen offentli-
chen und privaten Vorhaben. So wird z. B. die Qualitat verkehrsberuhigter Zonen oder enger
Strallenrdume entscheidend durch das Bild der sie begrenzenden Bausubstanz gepragt. Auf
der anderen Seite kann der Wohn- und Nutzwert modernisierter Hauser nur nachhaltig mit
verkehrsgerechtem Ausbau / Verkehrsberuhigung / Aufenthaltsqualitat verbessert werden.

Verfugungsfonds

Zur starkeren Beteiligung, Mitwirkung und Unterstiitzung von Betroffenen ist beabsichtigt, ei-
nen Verfugungsfonds einzurichten. Der Fonds besteht zu 50 % aus Mitteln privater Akteure,
50 % werden von der Stadt Furstenau beigesteuert.

Finanzierungsrahmen

Der in der Kosten- und Finanzierungstibersicht ausgewiesene Kostenrahmen von ca.
3,9 Mio. € fir das Fordergebiet stellt den unabweisbaren Bedarf dar. Nur mit der Bereitstel-
lung von Stadtebauférderungsmitteln - ergénzt durch den Anteil der Stadt — kann auch priva-
tes Kapital mobilisiert und zu einer nachhaltigen Innenentwicklung genutzt werden.

Die Aufnahme in das Stadtebauférderungsprogramm ,Aktive Stadt- und Ortsteilzentren® bil-
det die wesentliche finanzielle Grundlage. Dariiber hinaus sollen auch andere Mittel, z.B. aus
der Wirtschaftsférderung, GVFG u.a. als Komplementarfinanzierung eingesetzt werden.

Der enge Finanzierungsrahmen und das Gebot eines wirtschaftlichen und sparsamen Um-
gangs mit den finanziellen Mitteln erfordert frihzeitig die Aufstellung bestimmter Mal3nah-
menprioritaten.
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8 Abgrenzung des Sanierungsgebiets

Die Bestandsaufnahme und Auswertung der stadtebaulichen Defizite und Funktionsschwa-
chen verdeutlichen, das im Uberwiegenden Teil des Untersuchungsgebiets erheblicher Sa-
nierungs- und Modernisierungsbedarf besteht.

Auch fur die ,Schwedenstrae” und die Schlossinsel besteht Sanierungsbedarf; allerdings
sind die beiden Bereiche im Rahmen des Stadtebauférderungsprogramms aufgrund ihrer
Nutzung als Sitz der Samtgemeindeverwaltung (Schlossinsel) bzw. ihrer Struktur als Wohn-
stralle (,Schwedenstralle®) nicht férderfahig.

Lediglich fur die Randbereiche des Untersuchungsgebiets im Nordwesten hat sich heraus
kristallisiert, dass derzeit kein erkennbarer offentlicher Sanierungsbedarf vorliegt. In diesem
Bereich befinden sich tberwiegend Neubauten bzw. erst kirzlich modernisierte Geb&ude.

Begriundung fur den Abgrenzungsvorschlag unter Beriicksichtigung der integrierten
und vernetzten Gesamtentwicklung der Stadt Flrstenau:

Obgleich durch die Altstadtsanierung zwischen 1974 und 1995 das historische Erbe im altes-
ten Teilbereich der Furstenauer Altstadt wiederhergestellt und vor einem weiteren Verfall
bewahrt werden konnte, miissen nunmehr - aufgrund des fortschreitenden Strukturwandels -
ganzlich neue und andersartige Probleme nachhaltig gelost werden.

Das Sanierungsgebiet soll demzufolge den gesamten zentralen Versorgungsbereich (Ver-
sorgungskern) der Stadt Firstenau im Stadtzentrum umfassen. Ziel ist es, die historische
Altstadt als Standort fur Wirtschaft und Kultur sowie als Ort zum Wohnen, Arbeiten und Le-
ben zu erhalten und nachhaltig weiterzuentwickeln.

Da die ,Schwedenstralle” mit ihrem historischen Gebaudebestand unabdingbarer Bestand-
teil der historischen Altstadtstruktur von Firstenau ist, wurde sie in das Untersuchungsgebiet
aufgenommen (s. Erhaltungssatzung in Kapitel 2.5). Eine Einbeziehung in das Fordergebiet
scheidet aus, da sie aufgrund ihrer Struktur als reine WohnstrafRe nicht Bestandteil des zent-
ralen Versorgungsbereichs ist und weder MalRnahmen im offentlichen Raum vorgesehen
noch die Ansiedlung zentral6rtlicher Funktionen geplant sind.

Da allerdings an einigen privaten Wohngeb&uden erkennbarer Modernisierungsbedarf be-
steht, soll die ,Schwedenstrale“ Bestandteil des Sanierungsgebiets werden. Eine Einbezie-
hung in das Sanierungsgebiet hat fir die Immobilieneigentiimer den Vorteil, dass Mal3nah-
men an privaten Geb&uden steuermindernde Berucksichtigung finden kénnen.

Die Schlossinsel ist nicht Bestandteil des Sanierungsgebiets, da Malinahmen dort nach
Mal3gabe des Stadtebaufdrderprogramms nicht forderfahig sind.

Mit Hilfe der Stadtebauforderung soll insbesondere der 6ffentliche Raum aufgewertet wer-
den, um die Zuganglichkeit und die Nutzbarkeit fir alle Nutzergruppen sicherzustellen. Durch
die Belebung der Altstadt sollen Raum fir Aktivitditen und Orte zum Verweilen geschaffen
werden. Vorrangiges Ziel der Sanierungsmal3nahme ist eine barriefreie Gestaltung der Stra-
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Ren und Platze. Die von der Stadt Furstenau in Angriff genommenen Projekte werden erfah-
rungsgemalf in der Folge eine Initialwirkung auf private Investitionen in der Gbrigen Innen-
stadt auslosen.

Im Rahmen der Stadtsanierung sollen insgesamt die Attraktivitat und die Anziehungskraft der
Altstadt verbessert werden, um fir die Stadt Firstenau nachhaltige Entwicklungsimpulse
auszulésen. Aufgrund der Rahmenbedingungen verfligt die Altstadt von Flrstenau tber ein
hohes stadtebauliches Entwicklungspotential:

- Historischer Stadtgrundriss / historische Gebaudesubstanz

- Schlossinsel / Schlosspark

- kleinteiliger angenehmer Stadtraum / Urbanitat

- vielfaltiger inhabergefihrter Facheinzelhandel

- Mdoglichkeit zu einem Einkaufsbummel als echter Rundgang (,GroRRe Stralke® /
»Sankt-Georg-Straf3e®)

Dieses Potential soll insbesondere dazu genutzt werden, die Aufenthaltsqualitat und das
Einkaufserlebnis in der Altstadt zu steigern und damit die Anziehungskraft der Stadt Firste-
nau insgesamt zu verbessern. Die Weiterentwicklung und Anpassung der Nutzungsstruktu-
ren in der historischen Altstadt sind in besonderer Weise geeignet, die ,Alleinstellungsmerk-
male“ der Stadt Flrstenau als geschichtstrachtiger Ort mit besonderem Bezug zu einer land-
schaftlich reizvollen Umgebung zu betonen. Die geplanten Maflinahmen fiigen sich konse-
quent in alle tbergeordneten planerischen Zielsetzungen ein.

Vor diesem Hintergrund erfolgt der Vorschlag zur férmlichen Festlegung des Sanierungsge-
biets (siehe nachstehende Karte).
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9 Empfehlungen fir das weitere Vorgehen
9.1 Wahl des Sanierungsverfahrens

Die Stadt Furstenau hat fur die Abwicklung der Sanierung zwischen zwei Verfahrensmodel-
len zu entscheiden (8 142 Abs. 4 BauGB).

Zu entscheiden ist zwischen

- dem umfassenden Sanierungsverfahren
und

- dem vereinfachten Sanierungsverfahren.

Beim vereinfachten Verfahren sind die Vorschriften des 3. Abschnittes des BauGB (Beson-
dere sanierungsrechtliche Vorschriften gemafR § 152 — 156a BauGB) nicht anzuwenden.
Auch kann in der Sanierungssatzung die Genehmigungspflicht nach § 144 BauGB insge-
samt, nach § 144 Abs. 1 oder § 144 Abs. 2 BauGB ausgeschlossen werden.

Beim umfassenden Sanierungsverfahren finden die besonderen sanierungsrechtlichen Vor-
schriften (8 152 — 156a BauGB) Anwendung. Das umfassende Verfahren lasst sich insbe-
sondere durch die Anwendung der nachfolgend aufgeflhrten Vorschriften charakterisieren:

- § 144 und § 145 BauGB uber genehmigungspflichtige Vorhaben, Teilungen und
Rechtsvorgénge

- § 153 (Bemessung von Ausgleichs- und Entschadigungsleistungen, Kaufpreise, Um-
legungen)

- § 154 (Ausgleichsbetrag des Eigentiimers)

- § 155 (Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag, Absehen) und

- § 156 und § 156a (Uberleitungsvorschriften / Kosten und Finanzierung)

Wahrend im Rahmen des vereinfachten Verfahrens ErschlielBungsbeitrdge im Sinne von
§ 127 Abs. 2 BauGB zu erheben sind, fallt die Erhebung von ErschlieBungsbeitragen fur die
Herstellung, Erweiterung und Verbesserung oder Erneuerung von ErschlieBungsanlagen im
Rahmen des umfassenden Sanierungsverfahrens nicht an.

Die Wahl des Verfahrens ist im Zusammenhang mit den erforderlichen Sanierungsmaf3nah-
men und den zur Realisierung sinnvollen rechtlichen Instrumenten zu sehen.

Im vorliegenden Fall soll die Sanierung nach Mal3gabe des umfassenden (klassischen) Sa-
nierungsverfahrens erfolgen. Die Wahl zwischen dem umfassenden und dem vereinfachten
Verfahren der Sanierung steht grundsatzlich nicht im freien Ermessen der Stadt Firstenau.
Die Wahl des Verfahrens muss im Zusammenhang mit den erforderlichen Sanierungsmal3-
nahmen und den zur Verfiigung stehenden rechtlichen Instrumenten beurteilt werden.
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Der Stadt Furstenau hat die Anwendung des besonderen Sanierungsrechts auszuschliel3en,
wenn es fur die Durchfiihrung der Sanierung nicht erforderlich ist und die Durchfiihrung vo-
raussichtlich nicht wesentlich erschwert wird. Ein wichtiges Kriterium fir das umfassende
Verfahren sind die zu erwartenden sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen.

Die Wahl, die Sanierung unter Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschrif-
ten durchzufuhren, findet ihre Begriindung in der ortsbezogenen stadtebaulichen Situation
sowie in den hierauf bezogenen Aussagen des im Rahmen der Vorbereitenden Untersu-
chungen vorlaufig entwickelten Sanierungskonzeptes. Die hieraus abgeleiteten stadtebauli-
chen Verbesserungen, die einen konkreten Ansatz in der Behebung stadtebaulicher Defizite
finden, bewirken einen Erneuerungs- und Entwicklungsrahmen, in dessen Folge sanierungs-
bedingte Bodenwertsteigerungen auf jeden Fall zu erwarten sind. Die Anwendung der ,Bo-
denpolitischen Konzeption“ gemal § 152 — 156a BauGB ist geboten, um

- private Investitionen durch unkontrollierte Bodenwertsteigerungen nicht unnétig zu
erschweren;

- Grundstucke fur offentliche Aufgaben zu einem von der Sanierung unbeeinflussten
Bodenwert (A-Wert) kaufen zu kénnen;

- Ausgleichsbetrage zur Finanzierung der Sanierung erzielen zu kénnen.

Die angestrebte funktionale und stadtebauliche Verbesserung lasst sanierungsbedingte Bo-
denwertsteigerungen erwarten, und deshalb ist unter Berlicksichtigung der o. a. dargestellten
Rahmenbedingungen die Durchfihrung der Sanierung im umfassenden Verfahren zu emp-
fehlen. Nur so ist sichergestellt, dass eine ziigige Durchfiihrung der Sanierung als Gesamt-
mafinahme gewahrleistet ist.

Die Anwendung des besonderen Sanierungsrechts sowie die einheitliche Vorbereitung und
Durchfiihrung stellen sicher, dass die festgestellten stéadtebaulichen Defizite und Funktions-
schwachen beseitigt bzw. abgemildert werden.

Eine abschlieRende Entscheidung uber die Wahl des Verfahrens féllt im Falle einer Aufnah-
me in das Stadtebauférderungsprogramm ,Aktive Stadt- und Ortsteilzentren® in Vorbereitung
zum Erlass einer Sanierungssatzung.

9.2 MalBRnahmenprioritaten

Stadtebauliches Planungsziel ist es, die Attraktivitat und die Anziehungskraft der Altstadt von
Furstenau durch die Beseitigung von Leerstdnden und Brachflachen, BaullickenschlieBun-
gen etc. zu verbessern. Aufbauend auf den festgestellten stadtebaulichen und gestalteri-
schen Defiziten sollen zu Beginn der Innenstadtsanierung MaRhahmen eingeleitet werden,
von denen eine erhebliche Signalwirkung fir den weiteren Prozess ausgenht.

Die einzelnen MalRnahmen sind im ,Integrierten Maf3nahmen- und Handlungskonzept* ent-
sprechenden Prioritatsstufen zugeordnet.
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Aufgabe einer erfolgreichen Umstrukturierungsstrategie ist es, an den Anfang eines Prozes-
ses diejenigen MalRnahmen zu stellen, die dem Birger den positiven Effekt des Vorhabens
flir das Stadtbild erkennbar machen und die geeignet sind, private Initiativen zur wirkungsvol-
len Erganzung der Anstrengungen im offentlichen Bereich auszulésen. Dabei sind die MaR3-
nahmen unter den Grundsatz ,der Freiwilligkeit” zu stellen. Das Sanierungsvorhaben soll fur
die Burger in der Altstadt ein Angebot zur Mitwirkung darstellen und tber eine vorherige in-
tensive Beratung den Anstol3 zu privaten Investitionen geben.

9.3 Sanierungsmanagement

Die Steuerung des Sanierungsverfahrens hat im Hinblick auf die Verpflichtung der einheitli-
chen und ztgigen Durchfihrung der Gesamtmafnahme und auf eine positive AuRendarstel-
lung durch klar geregelte Verantwortlichkeiten eine besondere Bedeutung.

Das Sanierungsmanagement wird unter Berlcksichtigung der eindeutig geregelten Verant-
wortlichkeiten innerhalb der Stadtverwaltung Firstenau gemeinsam vom Fachdienst ,Planen
und Bauen® und dem - noch zu beauftragten - treuhanderischen Sanierungstrager umge-
setzt. Die Einbeziehung eines Sanierungstragers ist erforderlich, da die Stadt Filrstenau -
insbesondere aus personellen Grinden - allein nicht in der Lage ist, das Sanierungsverfah-
ren vorzubereiten und die notwendigen MalRnahmen durchzufthren. Deshalb wird seitens
der Verwaltung - unter Beriicksichtigung der kommunalen Entscheidungsbefugnisse - eine
mit den entsprechenden Kompetenzen ausgestattete Sanierungsstelle zur Erleichterung der
verwaltungsinternen Koordination eingesetzt.

Bauverwaltung und Sanierungstrager sind erste Ansprechpartner fiir betroffene Blrgerinnen
und Burger, Investoren und beteiligte Landesbehdrden. Innerhalb dieser Arbeitsgemein-
schaft aus Stadt und Sanierungstrager erfolgt die verantwortliche Bearbeitung und Beteili-
gung der zustandigen Verwaltungsebenen und politischen Gremien. Im Vordergrund steht
jeweils ein effektives Zusammenwirken aller an der Sanierung beteiligten Akteure, um so die
Grundvoraussetzungen fir eine positive stadtebauliche Entwicklung der Altstadt von Furste-
nau zu schaffen.

9.4  Stadtebauliche Planungen

Die erforderliche weitere Ausarbeitung bzw. Konkretisierung der Erneuerungskonzeption er-
folgt nach Abschluss der Vorbereitenden Untersuchungen bzw. nach Aufnahme in das Stad-
tebauférderungsprogramm im Rahmen der Bauleitplanung und der Vorentwurfs-, Entwurfs-
und Ausfuhrungsplanung fir die einzelnen Maflinahmen.

Wie der Bestandsaufnahme zu entnehmen ist, sind Teile des kiinftigen Sanierungsgebiets
durch rechtskréftige Bebauungspléne Uberplant. Das Ubrige Gebiet ist nach § 34 BauGB zu
beurteilen.
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Der wirksame Flachennutzungsplan stellt das Sanierungsgebiet Uberwiegend als gemischte
Bauflache dar; in Teilbereichen finden sich zudem Sonderbauflachen, Gemeinbedarfsflachen
und Wohnbauflachen.

Es ist beabsichtigt, zunachst durch die Ausarbeitung eines stadtebaulichen Rahmenplanes
auf der Grundlage der Vorbereitenden Untersuchungen die Ziele und Zwecke der Sanierung
zu konkretisieren und die Grundlage fur die verbindliche Bauleitplanung zu schaffen. Dazu
sind weitere Fachplanungen, wie z.B. Vorentwurfsplanungen fur die 6ffentlichen Verkehrsfla-
chen, erforderlich.

Um stadtebaulichen Fehlentwicklungen innerhalb der historischen Furstenauer Altstadt - z.B.
durch den Abbruch von Gebauden und Nachnutzung der Grundstiicke als Parkplatz - vorzu-
beugen, hat die die Stadt Furstenau im Marz 2015 die Aufstellung einer Erhaltungssatzung
gemal § 172 BauGB beschlossen. Die Satzung dient ,dem Erhalt der stadtebaulichen Ei-
genart eines Gebiets aufgrund seiner stadtebaulichen Gestalt. Der Riickbau, die Anderung
oder die Nutzungsénderung baulicher Anlagen innerhalb des Satzungsgebiets bedirfen der
Genehmigung.

9.5 Gemeinbedarfseinrichtungen

Derzeit besteht kein erkennbares Erfordernis fir erganzende Gemeinbedarfseinrichtungen.

9.6 Sozialplan

Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich keine besonderen Hinweise auf schwerwiegende nachtei-
lige Auswirkungen fur die Betroffenen erkennen. Die Erarbeitung und Aufstellung eines Sozi-
alplans, der die voraussichtlich in Betracht zu ziehenden Mal3nahmen der Stadt Firstenau
und die Mdglichkeiten ihrer Verwirklichung aufnimmt, erscheint nicht notwendig. Die ange-
strebten Sanierungsmaflinahmen sollen in der Form der behutsamen Stadterneuerung
durchgefuhrt und umgesetzt werden.
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10 Fazit / Ausblick

Die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen zeigen, dass das geplante Sanierungs-
gebiet sowohl Substanzdefizite als auch Funktionsschwachen aufweist. Insgesamt gesehen
beschreiben diese stadtebaulichen Missstdnde den Planungs- und Handlungsbedarf.

Die Vielzahl und das breite Spektrum der festgestellten Substanz- und Funktionsschwéchen
in der historischen Altstadt kann von der Stadt Firstenau nicht ohne finanzielle Unterstit-
zung durch 6ffentliche Fordermittel beseitigt werden.

Insofern liegt eine einheitliche Vorbereitung und ziigige Durchfihrung der im Erneuerungs-
konzept aufgefiihrten MalBnahmen zur Beseitigung der hier dargelegten stadtebaulichen
Missstéande im besonderen 6ffentlichen Interesse.

Unter der Voraussetzung, dass Stadtebauférderungsmittel in der ermittelten und zu beantra-
genden Hohe bereitgestellt werden, ist die Gesamtmalnahme finanzierbar und kann zlgig
und zweckmafig durchgefihrt werden.

Mit der Realisierung von MalRnahmen aus der ersten Prioritatsstufe des ,Integrierten Mal3-
nahmen- und Handlungskonzepts® ist bereits - auch ohne die Unterstiitzung durch 6ffentliche
Fordermittel (1) - begonnen worden. Insbesondere die Beseitigung von Leerstanden und an-
deren Strukturdefiziten wird seitens der Stadt sowie der Werbegemeinschaft Furstenau und
anderen Beteiligten des Innenstadtgeschehens aktiv angegangen.

Mit Hilfe der Stadtebauforderung soll insbesondere der 6ffentliche Raum aufgewertet wer-
den. Durch die Belebung des Stadtzentrums sollen Raum fiir Aktivitaten und Orte zum Ver-
weilen geschaffen werden. Vorrangiges Ziel der Sanierungsmaf3nahme ist eine barriefreie
Gestaltung der Straen und Platze. Die von der Stadt Furstenau in Angriff genommenen
Projekte werden erfahrungsgemalf in der Folge eine Initialwirkung auf private Investitionen in
der Ubrigen Innenstadt ausldsen.

Die Stadt Filrstenau ist Uberzeugt, dass die geplanten stadtebaulichen MalRnahmen die In-
nenentwicklung positiv vorantreiben, das Stadtzentrum als zentralen Versorgungsbereich
nachhaltig sichern und damit der gesamtstadtischen Entwicklung zugutekommen.

- e A
/ [ ]’T/H_ /“\rz‘—\ /LI
— AT \ — M\
- ~/ N ANA I — - TN =
Immeavtns L G I Ea e aab s
\ 4] ST g— SN & e LT T T3 —rry — LT T T =
N ———

H:\FUERSTENAU\215162\TEXTE\VU160118.doc IPW



	‎H:\FUERSTENAU\215162\DOKUMENTATION\2016-01-18_VU\01_VU160118.pdf‎
	‎H:\FUERSTENAU\215162\PLAENE\_PDF\160115_bp_Sanierungsgebiet_03-Layout 2000.pdf‎
	‎H:\FUERSTENAU\215162\PLAENE\_PDF\151002_bp_Themenkarten_01-Sanierung.pdf‎
	‎H:\FUERSTENAU\215162\PLAENE\_PDF\151002_bp_Themenkarten_01-Verkehr-Bestand.pdf‎
	‎H:\FUERSTENAU\215162\PLAENE\_PDF\151119_bp_Themenkarten_01-Nutzung.pdf‎
	‎H:\FUERSTENAU\215162\PLAENE\_PDF\151119_bp_Themenkarten_01-Denkmal.pdf‎
	‎H:\FUERSTENAU\215162\PLAENE\_PDF\151119_bp_Themenkarten_01-Eigentum.pdf‎
	‎H:\FUERSTENAU\215162\PLAENE\_PDF\151119_bp_Themenkarten_01-Verkehr-Konzept.pdf‎
	‎H:\FUERSTENAU\215162\PLAENE\_PDF\151119_bp_Themenkarten_01-Mängel.pdf‎
	‎H:\FUERSTENAU\215162\PLAENE\_PDF\bp_Untersuchungsgebiet-2008-2013.pdf‎

